.1 Dipl.-Ok. Christoph Herzog
Immobilienbewertungen
von der IHK zu Leipzig 6ffentlich bestell-

ter und vereidigter Sachverstandiger fiir
die Bewertung von bebauten und unbe-

Christoph Herzog | Immobilienbewertungen | Markt 5 | 04860 Torgau/Elbe bauten Grundstiicken

Amtsgericht Leipzig Mitglied im Gutachterausschuss fiir die
X . Ermittlung von Grundstiickswerten im

- Zwangsversteigeru ngsgerlcht - Landkreis Nordsachsen und Elbe-Elster

Bernhard-Goring-StraRe 64

04275 Leipzig

Gutachten

in der Vollstreckungsversteigerungssache 456 K 139/24

Uber den Verkehrs-/ Marktwert (i. S. d. § 194 BauGB) des im Grundbuch
von Schmannewitz, Blatt 56 eingetragenen Grundstiicks

Gutachten Nr.:
T-24/49

Heideweg 8, 04774 Dahlen / Schmannewitz

Gutachten vom:
13.12.2024

Auftragserteilung:
06.11.2024

Wertermittlungs-/
Qualitatsstichtag:
04.12.2024

Gutachten bestehend aus:

= Textteil: 57 Seiten
= Anlagen: 13 Seiten

Der Verkehrs-/ Marktwert betragt zum Stichtag 04.12.2024 Ausfertigung:
Leseexemplar

rd. 77.000,00 Euro
(i. W. siebenundsiebzigtausend Euro)

zur Beachtung:
= Residualwert in Abhdngigkeit der Sanierungskosten
= ohne mogliche verdeckte Baumangel /-schaden
= ohne dingliche Lasten (S. 13 ff.)
= ohne mogliches Zubehor (S. 33)

Diplom-0konom Christoph Herzog Markt 5, 04860 Torgau/Elbe Mobil 0160/4409602 Deutsche Kreditbank AG
Sachverstandiger fiir Inmobilienbewertungen herzog@immobilienwerte.net Fon  03421/774760 IBAN DE15 1203 0000 1072 1864 53
Steuernummer 239/230/03614 www.immobilienwerte.net Fax  03421/774762 BIC BYLADEM1001
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1 Zusammenfassung

Abschnitt 2: Auftrag und Vorgang (S. 5)

Bewertungsgegenstand: Heideweg 8, 04774 Dahlen / Schmannewitz

GBA Torgau, GB von Schmannewitz, Blatt 56, BV-Nr. 1,
Gemarkung Schmannewitz, Flst. 89 (490 m?) und 91/6
(75 m2)

Ortsbesichtigung / Stichtag: 04.12.2024

Abschnitt 3: Rechtliche Gegebenheiten (S. 10)

Offentlich-rechtlich: ohne Besonderheiten

privatrechtlich: Wasserleitung (11/1), Brunnen- und Leitungsrecht (11/2),
Berechtigte Wohnungsrecht (11/5) verstorben, ZV-Ver-
merk (11/7)

Abschnitt 4: Tatsachliche Eigenschaften (S. 18)

Grenzverhiiltnisse: geringe UnregelmaRigkeiten

ErschliefSung: ortsliblich, Flurstiick 89 verkehrlich von zwei Seiten
Nutzung: Wohnnutzung durch Antragsgegner
Kurzbeschreibung: = Flursttick 89: EFH-Grdst., 490 m?; EFH (Bj. um 1936)

mit Anbau (Bj. um 1980/1988), KG/EG/ausgeb. Man-
sarde /Dachspitz, 1991 bis 1995 gering saniert, ein-
facher Zustand, starke Mauerwerksfeuchtigkeit im
KG, insg. ca. 114 m? WFL; desolates Nebengeb&ude
(ehem. Gastezimmer, Bj. 1974), einfache AuRenan-

lagen
= Flurstick 91/6: desolates Garagengeb&ude (Bj. 1970er
Jahre)
mogl. Zubehor: Einbaukiche (Zeitwert 1,00 Euro)
mégl. Scheinbestanteile: ohne
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T-24/49, Schmannewitz

456 K 139/24

Abschnitt 1

Abschnitt 5: Verkehrswertermittlung (S. 34)

Blatt 56, BV-Nr. 1:

rd. 77.000,00 Euro
(i. W. siebenundsiebzigtausend Euro)

zur Beachtung:

= Residualwert in Abhangigkeit der Sanierungskosten
= ohne mogliche verdeckte Baumangel /-schaden

= ohne dingliche Lasten (S. 13 ff.)
= ohne mogliches Zubehor (S. 33)

GFL WFL VW VW/WFL | BW-Anteil
[m?] [m?] [Euro] [Euro/m?] [%]
565 114 77.000,00 675,44 26

Abschnitt 6: Mogliche Wertminderungsbetrage (Abteilung 1l) (S. 55)

Abt. Il/1:
Abt. Il/2:

Abt. Il/7:

Wasserleitungsrecht: 250,00 Euro

Wasserentnahmerecht aus dem Brunnen und Wasser-
leitungsrecht: 2.500,00 Euro

Vermerk Zwangsversteigerung: ohne
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2 Auftrag und Vorgang

2.1 Allgemeines

Grund der
Gutachtenerstellung:

Auftraggeber:

Auftragnehmer:

Datum der Beauftragung:

Wertermittlungs-/
Qualitdtsstichtag:

geschlechterspezifischer
Hinweis:

Es ist der aktuelle Verkehrswert (§ 194 BauGB) im Zwangs-

versteigerungsverfahren 456 K 139/24 zu ermitteln. Auf die
vollstandige Wiedergabe des Auftragsinhalts wird hier ver-
zichtet und stattdessen auf den Bestellungsbeschluss vom

28.10.2024 verwiesen. U. a. ist zu beriicksichtigen, dass die
dinglichen Rechte in Abteilung Il des Grundbuchs nicht wert-
mindernd zu beachten, jedoch die Betrdge, um den sich der
Verkehrswert bei tatsdchlicher Berlicksichtigung der Belas-
tungen mindern wiirde, anzugeben sind.

Das Gutachten dient der Verkehrswertermittlung im Rah-
men des gen. Zwangsversteigerungsverfahrens. Eine ander-
weitige Verwendung des Gutachtens - auch auszugsweise -
bedarf der schriftlichen Zustimmung durch den Verfasser.

Amtsgericht Leipzig, Zwangsversteigerungsgericht
Bernhard-Goring-StraRe 64, 04275 Leipzig
Herr Christoph Herzog, Markt 5, 04860 Torgau / Elbe

von der IHK zu Leipzig 6ffentlich bestellter und vereidigter
SV fiir die Bewertung von bebauten und unbebauten Grund-
stiicken

06.11.2024 (Posteingang)

Wertermittlungsstichtag Qualitatsstichtag
(WST, Zeitpunkt allg. (QST, Zeitpunkt maRgebl.
Wertverhaltnisse) Grundstiickszustand)
04.12.2024 04.12.2024
(Tag der Ortsbesichtigung) | (Tag der Ortsbesichtigung)

Aus Griinden der besseren Lesbarkeit gelten samtliche Per-

sonenbezeichnungen gleichermalen fiir alle Geschlechter.
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2.2 Bewertungsobjekt / Grundbuch

Anschrift:  Heideweg 8, 04774 Dahlen / Schmannewitz

Amtsgericht: Torgau Grundbuch: Schmannewitz Blatt: 56

Bestandsverzeichnis

Ifd. Nr.|Gemarkung Flurstiick |Wirtschaftsart und Lage Grolke

1 Schmannewitz |89 Gebaude-/ Freifliche, Heideweg 8 490 m?
Schmannewitz [91/6 Geb3ude-/ Freiflache 75 m?

Gesamtflache 565 m?

Abteilung |

Ifd. Nr.|BV-Nr. |Eigentiimer

1,2 |1 geldscht

3 1 ..., eingetragen am 12.03.2009

Abteilung Il
Ifd. Nr.|BV-Nr. |Lasten und Beschrankungen

1 1 Dem jeweiligen Eigentlimer des Grundstiicks Blatt 169 (alt 38) dieses
Grundbuchs steht das Recht zu, (iber das Flurstlick Nr. 89 eine Wasserlei-
tung unter den in der Eintragungsbewilligung enthaltenen Bestimmungen
zu fuhren; eingetragen am 23.04.1937.

2 1 Dem jeweiligen Eigentlimer des Grundstticks Blatt 207 (alt 150) dieses
Grundbuchs steht das Recht zu, (iber das Flurstiick Nr. 89 eine Wasser-
leitung zu legen und aus den diesem Flurstiick befindlichen Brunnen das
Wasser zu entnehmen; das Recht ist auf dem Blatt des herrschenden
Grundstiicks vermerkt; unter Bezugnahme auf die Eintragungsbewilli-
gung vom 05.06.1938 eingetragen am 19.07.1938.

3,4 |1 geldscht

5 1 Wohnungsrecht; eingetragen am 04.10.2004

6 1 geloscht

7 1 Die Zwangsversteigerung ist angeordnet. (AG Leipzig, AZ.: 456 K 139/24);
eingetr.am 11.07.2024

Abteilung IlI

grds. ohne Beachtung

Hinweise:

= Der vollstdandige Grundbuchauszug liegt im Versteigerungstermin vor.

= Die Berechtigten zu Abt. II/5 sind nach zum Ortstermin vorgelegten Sterbeurkunden
verstorben /5/.
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2.3 Ortstermin

Durchfiihrung: Die Verfahrensbeteiligten wurden mit Schreiben vom
06.11.2024 um Mitteilung zu vorliegenden Grundstiicksun-
terlagen und zu den Besichtigungsmoglichkeiten gebeten.

Hierauf konnte mit dem Antragsgegner am 14.11.2024 ein
Ortstermin fir Mittwoch, den 04.12.2024, 10.00 Uhr verein-
bart werden, worliber die Verfahrensbeteiligten mit Schrei-
ben vom 21.11.2024 informiert wurden. Der Antragsteller
hat am 14.11.2024 schriftlich mitgeteilt, nicht am Ortster-
min teilzunehmen.

Teilnehmer: = Antragsgegner
= Angehoriger des Antragsgegners
= Sachverstandiger (SV) und Mitarbeiterin des SV

Besichtigungsumfang: Die Besichtigung des Bewertungsobjekts war grds. unein-
geschrankt moglich. Allerdings konnte die so gen. Garage
auf Flurstlick 89 (tats. wohl spater zu Gastezimmer umge-
baut) und die Garage auf Flurstiick 91/6 nicht beschritten
werden, da diese Gebdude verschlossen waren und dem
Antragsgegner keine Schlissel vorlagen.

Dokumentation: Dokumentiert wurde schriftlich, fotografisch und mittels
Tonaufnahmegerat; zudem wurden aufgrund der beschrank-
ten Aktenlage sowie zur Verifizierung der BaumaRe /12/
118 Vor-Ort-Mal3e mittels Handlasergerat aufgenommen.

Fotoaufnahmen: Der Antragsgegner wurde zu Beginn des Ortstermins tber
seine die Besichtigung betreffenden Rechte aufgeklart. Der
Erstellung von Fotoaufnahmen wurde zugestimmt, dagegen
der Verwendung im Gutachten (Internet) insoweit wider-
sprochen, wie die Fotos in den Gebdauden aufgenommen
wurden. Die Erklarung ist u. a. schriftlich dokumentiert.

2.4 weitere Ankniipfungstatsachen

vom Sachverstdndigen /1/ Grundbuchauszug und Bewilligung Abt. 11/1, 2 und 5,
eingeholte Informationen: 08.11.2024
/2/ Vermessungsamt, 08.11./05.12.2024 (LRA Nordsachsen)
- Liegenschaftskartenausziige (1:500, 1:2000)
- Flurstiicks- und Eigentumsnachweise
- Messungshandriss vom 19.10.1936
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2.5
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

/3/ schriftl. Auskunft Stadtverwaltung, 11.11.2024 (u. a.
vorhandene Bauakte)

/4/ schriftl. Denkmalschutzauskunft, 12.11.2024

/5/ fernmdl. und schriftl. Auskunft Antragsgegner,
14.11.2024 (Allgemeines, Gebdudeversicherung,
Schornsteinfeger, Ortstermin, Sterbeurkunden)

/6/ schriftl. Abwasserleitungsauskunft, 14.11.2024

/7/ schriftl. Auskunft Antragsteller, 14.11.2024 (keine Un-
terlagen, keine Ortsterminteilnahme)

/8/ schriftl. Baulastenauskunft, 19.11.2024

/9/ schriftl. Leitungsauskunft Strom und Gas, 22.11.2024

/10/ schriftl. Trinkwasserleitungsauskunft, 25.11.2024

/11/ schriftl. Altlastenauskunft, Umweltamt, 26.11.2024

/12/ Stadtverwaltung, Bauakteneinsicht und Einsichtnahme
Klarstellungs- und Abrundungssatzung, 04.12.2024

/13/ Akteneinsicht Grundbuchamt, 11.12.2024

/14/ Kaufpreisauskunft Gutachterausschuss, 11.12.2024

/15/ fernmdl. Mitteilung Kreisarchiv, 12.12.2024 (vorlie-
gende Bauakte enthalt nur Zustimmung zur Errichtung
einer Garage von 1974)

Des Weiteren wurde im Internet recherchiert:

/16/ Geoportal Sachsenatlas
(https://geoportal.sachsen.de/)?!

/17/ Bodenrichtwertinformationssystem Sachsen
(https://www.boris.sachsen.de/)

/18/ Raumplanungsinformationssystem (RAPIS) der Landes-
direktionen in Sachsen (https://rapis.sachsen.de/)

Verwendete Wertermittlungsliteratur

Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Lander": Statisti-
sches Landesamt Baden-Wirttemberg, Stuttgart 2022.

Bodenrichtwerte fiir den Landkreis Nordsachsen 2023/2024: Gutachteraus-
schuss im Landkreis Nordsachsen, Eilenburg 2024.

Grundstiicksmarktbericht im Landkreis Nordsachsen 2022/2023: Gutachteraus-
schuss im Landkreis Nordsachsen, Eilenburg 2024.

Statistisches Bundesamt: Preisindizes flir Bauwirtschaft / Verbraucherpreise Dtl.
(https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/_inhalt.html).
Statistisches Bundesamt: Preisindizes fiir Wohnimmobilien, Vierteljahresergeb-
nisse nach Kreistypen ..., 2. VJ 2024, erschienen am 20.09.2024.

L https

=]

://geoportal.sachsen.de/?map=ccad8c93-bdcf-4882-8c77-620b306bd488
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[6] Kleiber, W./Simon, N.: Verkehrswertermittlung von Grundstticken, Kéln 2020.

[71 Schmitz / Krings / Dahlhaus / Meisel: Baukosten 2014/15 - Instandsetzung / Sa-
nierung / Modernisierung / Umnutzung, 22. Auflage, Essen 2015.

[8] Sprengnetter, H. O.: Grundstiicksbewertung, Loseblattsammlung, Sprengnetter
Immobilienbewertung, Sinzig 2020.

[9] IVD Immobilienpreisspiegel 2024 Mitte-Ost (Region Sachsen / Sachsen-Anhalt):
Immobilienverband Deutschland IVD, Leipzig 2024.

[10] Landesgrundstiicksmarktbericht Rheinland-Pfalz 2013: Wertauswirkungen von
Schadens- und Modernisierungskosten, Oberer Gutachterausschuss.

2.6 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung

BauGB: Baugesetzbuch (i. d. F. vom 03. November 2017).

BauNVO: Baunutzungsversordnung - Verordnung liber die bauliche Nutzung der
Grundstiicke (i. d. F. vom 14. Juni 2021).

BGB: Biirgerliches Gesetzbuch (i. d. F. vom 02. Januar 2002).

DIN 277: Grundflachen und Rauminhalte von Bauwerken im Hochbau, Feb. 2005.

DIN 283: DIN 283 BI. 2, Berechnung der Wohn- und Nutzflache, Ausgabe Feb. 1962.

GEG: Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur
Warme-/ Kalteerzeugung in Gebauden (i. d. F. vom 08. August 2020).

SachsBO: Sachsische Bauordnung (i. d. F. vom 11. Mai 2016).

SachsNRG: Sichsisches Nachbarrechtsgesetz (i. d. F. vom 04. Juli 2023).

ImmoWertA: Muster- Anwendungshinweise zur Immobilienwertermittlungsverordnung
(ImmoWertV-Anwendungshinweise), Bundesministerium fir Wohnen, Stadtent-
wicklung und Bauwesen, 20.09.2023.

ImmoWertV: Verordnung Uber die Grundsatze fur die Ermittlung der Verkehrswerte von
Immobilien und der fur die Wertermittlung erforderlichen Daten (vom 14. Juli 2021).

WadrmeschutzV: Verordnung tber einen energiesparenden Warmeschutz bei Gebduden
(vom 16.08.1994).

WoFIV: Wohnflachenverordnung (i. d. F. vom 25. November 2003).

ZVG: Gesetz Uber die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung (Stand vom
19. Dezember 2022).

Il. BV: Zweite Berechnungsverordnung (i. d. F. vom 12. Oktober 1990).
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3 Rechtliche Gegebenheiten

AuRerungen von Amtspersonen, insbesondere Auskiinfte, sind entsprechend der
Rechtsprechung nicht als verbindlich zu werten. Fiir die Richtigkeit derartiger AuRe-
rungen und Auskiinfte kann daher keine Gewahrleistung Gbernommen werden.

Die fur die Bewertung notwendigen Einschatzungen der rechtlichen Gegebenheiten
kann der Sachverstandige i. d. R. nicht abschlieBend leisten. Bei abweichenden Be-
urteilungen der Rechtsfragen ist ggfl. die Modifizierung der Wertermittlung notig.

3.1 offentlich-rechtliche Gegebenheiten

Baulasten: Die Bauaufsichtsbehdrde teilt mit /8/:
"Aktenzeichen: 2024-08928
Gemarkung: Schmannewitz Schmannewitz
Flurstiick: 89 91/6

Zu Lasten bzw. zu Gunsten des/der o. g. Flurstiicks/-e sind im
Baulastenverzeichnis keine Baulasten eingetragen. ..."

Bauordnungsrecht: Das Bewertungsobjekt betreffende bauordnungsrecht-
liche Auflagen wurden nicht offenkundig / mitgeteilt.

Die bei der Stadtverwaltung eingesehene Bauakte /12/
enthalt nur BaumaRnahmen vor 1990 (s. u.: Auskunft
Stadtverwaltung). Abweichungen zu den tatsachlichen
Eigenschaften sind wie folgt offenkundig:

= Die so gen. Garage (auf Flurstiick 89) ist tats. keine
Garage, sondern wurde ggfl. spater als Gastezimmer
aus-/ umgebaut.

= Der so gen. Mehrzweckschuppen wurde entweder
nicht realisiert oder ist zwischenzeitlich nicht mehr
vorhanden; ein diesbeziglicher Lageplan ist nicht ak-
tenkundig.

Augenscheinlich wurden nach 1990 keine baugenehmi-
gungspflichtigen Vorhaben durchgefiihrt. Es wird for-
melle / materielle Legalitat der baulichen Anlagen / Nut-
zungen unterstellt. Eine Gewahr fir die Richtigkeit der
Annahme wird nicht ibernommen.

Bauplanungsrecht / Die Auskunft der Stadtverwaltung lautet /3/:

Satzungen: "... die Flurstticke Nr. 89 und Nr. 91/6 der Gemarkung Schman-

newitz; Grundstiick Heideweg 8 sind im Flachennutzungsplan-
entwurf als Mischgebiet ausgewiesen und liegen vollstandig
im Innenbereich laut Klarstellungs- und Abrundungssatzung.
Einen Bebauungsplan gibt es fiir dieses Gebiet nicht. ...
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Denkmalschutz:

Wasserrecht:

Naturschutzrecht:

Uns liegen folgende Bauunterlagen fiir das Grundstick vor:

- Zustimmung zur Errichtung einer Garage vom 30.06.1974

- Zustimmung zum Bau eines Mehrzweckschuppens vom
23.05.1979

- Zustimmung zum Bau eines Kohlebunkers vom
11.07.1980

- Zustimmung zum Anbau eines Zimmers Gber dem Kohle-
bunker vom 09.05.1988

Unterlagen zum Wohngebaude befinden sich nicht in unse-
rem Archiv, bitte fragen Sie beim Landratsamt Nordsachsen,
Bauarchiv nach. ..."

Die im Rahmen der Bauakteneinsicht bei der Stadtver-
waltung eingesehene Klarstellungs- und Abrundungssat-
zung stellt das Bewertungsobjekt vollstandig im Innenbe-
reich (§ 34 BauGB) dar.

Die Denkmalschutzbehorde teilt mit /4/:
"Dahlen, Heideweg 8

... auf dem betreffenden Grundstlick sind derzeit keine Kul-
turdenkmale im Sinne des § 2 des Gesetzes zum Schutz und
zur Pflege der Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen (Sachsi-
sches Denkmalschutzgesetz - SachsDSchG) erfasst.

Denkmalpflegerische Belange des Umgebungsschutzes be-
stehen ebenfalls nicht.

Das Grundstiick befindet sich auch nicht innerhalb eines der-
zeit bekannten archdologischen Relevanzgebietes.

Archdologische Kulturdenkmale sind allerdings tiberall in
Sachsen, auch auRerhalb der bekannten und verzeichneten
Denkmalflachen, in erheblichem Umfang zu erwarten. Bei
BaumaRnahmen mit Erdarbeiten etc. ist eine denkmalschutz-

rechtliche Genehmigung zu den archaologischen Belangen
einzuholen. ..."

Woasserrechtliche Belange sind nicht offenkundig; hierzu
wurde im Sachsenatlas /16/ recherchiert; weitere kon-
krete Uberpriifungen wurden nicht vorgenommen. Laut
Liegenschaftskartenauszug (Anlage 3) ist das Bewertungs-
objekt nicht in einem Uberschwemmungsgebiet gelegen.
Es wird unterstellt, dass keine wasserrechtlichen Be-
schrankungen bestehen.

Naturschutzrechtliche Belange sind nach Sachsenatlas
/16/ nicht offenkundig; weitere konkrete Uberpriifungen
wurden nicht vorgenommen. Es wird unterstellt, dass das
Bewertungsobjekt nicht vom Naturschutz betroffen ist.

o
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Altlasten:

Abgabensituation:

Sonstiges:

In mittelbarer Nachbarschaft befinden sich das Flora-
Fauna-Habitat "Dahle und Tauschke" sowie das Land-
schaftsschutzgebiet "Dahlener Heide".

Die Auskunft des Umweltamtes lautet /10/:

"... Bezug nehmend auf lhren Antrag vom 6. November 2024
mochten wir Ihnen mitteilen, dass die hier angefragten Flur-
stiicke nicht im Sachsischen Altlastenkataster (SALKA) erfasst
sind. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann somit von einer
Altlastenfreiheit im Sinne des § 9 in Verbindung mit § 2 Abs.
6 BBodSchG ausgegangen werden. ..."

Rickstandige oder konkret absehbare ErschlieBungsbei-
trége (§ 127 BauGB), Beitrdage und Abgaben fir die Her-
stellung oder den Ausbau sonstiger Erschliefungsanla-
gen (Hausanschlusskosten, Baukostenzuschiisse) sowie
sonstige Beitrage und Abgaben sind im Rahmen der
Wertermittlung nicht bekannt geworden.

Dem Antragsgegner sind solche Abgaben nicht bekannt.

= Die Auskunft der Stadtverwaltung lautet /3/:

"... Es sind keine offenen oder absehbare ErschlieBungs- und
Ausbaubeitrage nach dem BauGB oder dem SachsKAG bzw.
steuerliche Abgaben bekannt. ..."

= Der Abwasserzweckverband teilt mit /6/:

"... Der Abwasserbeitrag fiir das Grundstiick wurde bereits
erhoben, es bestehen derzeit keine offenen Forderungen. ..."

Andere riickstandige o6ffentliche Lasten, wie am Bewer-
tungsobjekt lastende Steuern, wurden nicht recherchiert.

Fur diese Wertermittlung wird von einem abgabenfreien
Zustand ausgegangen; mogliche Abgaben sind daher zu-
satzlich zu beachten. Eine Gewahr fiir die Richtigkeit der
Angaben zur Abgabensituation wird nicht ibernommen.

Nach § 6 (3) SachsVermKatG sind Grundstiickseigentii-
mer verpflichtet, die Aufnahme von Gebauden in das
Liegenschaftskataster zu veranlassen, wenn diese nach
dem 24. Juni 1991 neu errichtet oder in ihren Aullenma-
Ren wesentlich verandert wurden. Hierflr raumt der Ge-
setzgeber eine Frist von zwei Monaten nach Abschluss
der baulichen MaRnahme ein; die Aufnahme des veran-
derten Zustandes in das Liegenschaftskataster ist auf
Kosten des Grundstlickseigentliimers zu veranlassen.
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Da die Umringe der baulichen Anlagen im Liegenschafts-
kartenauszug (Anlage 3) zum Teil gestrichelt dargestellt
sind, ist davon auszugehen, dass die baulichen Anlagen
bislang nicht vollstandig in das Liegenschaftskataster auf-
genommen wurden. Da die baulichen Anlagen jedoch
vor 1991 entstanden sind, wird keine Verpflichtung zur
Aufnahme in das Kataster anzunehmen sein.

3.2 privatrechtliche Gegebenheiten

grundbuchgesicherte Abteilung Il

Rechte / Lasten: = |fd. Nr. 1: Es ist eine Grunddienstbarkeit (Wasserlei-

tungsrecht) flr den jeweiligen Eigentiimer des Grund-
stiicks Blatt 169 vorgetragen. Im Grundbuch wird auf
eine Eintragungsbewilligung ohne Datumsangabe Be-
zug genommen; die Eintragung erfolgte am 23.04.1937.

Das Grundbuchamt sendet eine Bewilligung vom
13.05.1936, aus der auszugsweise zitiert wird; die Be-
willigung ist ab Nr. 3 handschriftlich verfasst und nur
beschrankt lesbar /1/:

"1. Die Mitglieder der Altgemeinde Schmannewitz als Eigen-
tiimer des auf Blatt 126 des Grundbuchs fiir Schmannewitz
eingetragenen Flurstlickes Nummer 1129 rdumen ... ein, dass
die Eigentlimer des Grundstlcks ... aus dem auf dem Flurstiick
gelegenen Brunnen unentgeltlich Wasser zu ..[haus-?]wirt-
schaftlichen [handschriftlich korrigiert und nicht gut lesbar]
Zwecken entnehmen und zu diesem Zweck eine Wasserlei-
tung Uber dieses Flurstlick Nummer 1129 fiihren dirfen. ...

2. Die Eigentiimer des auf Blatt 40 des Grundbuchs flir Schman-
newitz eingetragenen Flurstiickes Nummer 88 raumen den
jeweiligen Eigentimern des auf Blatt 38 des Grundbuchs fiir
Schmannewitz eingetragenen Grundstiicks eine Grunddienst-
barkeit in der Weise ein, dass diese tber das genannte Flur-
stiick die unter 1 bezeichnete Wasserleitung fiihren diirfen.

3. Die Herstellung der Wasserleitung ist Pflicht der jeweiligen
Eigentlimer des Grundstiicks Blatt 38 des Grundbuchs fir
Schmannewitz. Diese sind berechtigt, zur Vornahme von not-
wendigen Reparaturen und zur Nachprifung der Leitung die
belasteten Grundstticke zu betreten oder betreten zu lassen.
Dies hat nattrlich unter tunlichster Schonung des Eigentums
der belasteten Grundstiicke zu erfolgen.

4. Die Beteiligten bewilligen und beantragen ..."

=
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m

Erganzenden Unterlagen (z. B. Lageplan) sind der Be-
willigung nicht beigefligt. Der Antragsgegner wurde
hierzu zum Ortstermin befragt, konnte aber keine An-
gaben zur Eintragung leisten.

Nach Nr. 1 der Eintragungsbewilligung fiihrt die Was-
serleitung von einem Brunnen auf Flurstlick 1129. Die-
ses Flurstiick existiert seit langer Zeit nicht mehr und
wurde fortgeschrieben, jedoch sind zahlreiche Flur-
stlicke mit dem Zahler 1129 noérdlich des Heidewegs
angesiedelt, so dass der Brunnen wahrscheinlich auf
der gegenliberliegenden StraRenseite des Heidewegs,
d. h. nord- oder nordéstlich vom Bewertungsobjekt
gelegen haben muss oder noch liegt.

Fiir das beglinstigte Grundbuchblatt 38 ergibt sich aus
der Grundbucheintragung zu Abt. 1I/1, dass es sich
heute um das Grundbuchblatt 169 handelt. In diesem
Blatt sind zwei Grundstlicke und mehrere Flurstiicke
verzeichnet, u. a. die Flurstiicke 129, 129a und 131,
die eine raumliche Einheit bilden.

Ein vom Vermessungsamt eingeholter Messungshand-
riss vom 19.10.1936 stellt das belastete Flurstiick Nr.
88 sowie die Flurstiicke 129a und 131 wie folgt dar:

)
T — ’—'||1\

eigene Skizze Messungshandriss 1936 —

Deshalb wird die Eintragung 11/1 ohne Gewahr fir die
Richtigkeit und nur fir die Zwecke dieser Wertermitt-
lung so ausgelegt, dass die Ausiibungsflache des Was-
serleitungsrechts entlang der norddstlichen Grund-
stiicksgrenze (zum Flurstiick 87) vom Heideweg bis zur
StralRe "Am Mihlgraben" verlduft, also eben in dem
Bereich des urspr. Flurstiicks 88, der 1936 dem Flur-
stlick 89 zugeschrieben wurde. Dass die Leitung nicht
auf der Restflache von Flurstiick 88 verlauft o. verlief,
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wird hier deshalb vermutet, da Abt. Il des Grundbuch-
blatts 528 (Flurstiick 87) eintragslos ist /13/, dagegen
Abt. Il des Bewertungsobjekts (Flurstiick 89) nicht.

Es kann nicht angegeben werden, ob und inwieweit
das Recht dz. ausgeibt wird; mit hoher Wahrschein-
lichkeit wird das Recht seit langer Zeit nicht mehr aus-
gelbt. Zumindest ist die Austibung vor Ort nicht er-
kennbar und ist dem Antragsgegner der Sachverhalt
genauso wenig gelaufig, wie ihm fremde Leitungen
auf dem Grundstiick bekannt sind.

Als Indiz fiir die Nichtausliibung kann auch gesehen
werden, dass die Leitung in der vermuteten Lage mit
einem ehem. Gastezimmer (C; nach Akte so gen. Ga-
rage) um 1974 liberbaut worden wére, was gewohn-
lich unzuldssig ist.

Ifd. Nr. 2: Es ist eine Grunddienstbarkeit (Wasserent-
nahmerecht aus dem Brunnen und Wasserleitungs-
recht) fiir den jeweiligen Eigentiimer des Grundstiicks
Blatt 207 vorgetragen. Aus der Eintragungsbewilli-
gung vom 05.06.1938 wird auszugsweise zitiert:

"1) ... [Eigentimer belastetes Grundstick; Verpflichteter]
2) ... [Eigentlimer herrschendes Grundstiick; Beglinstigter] ...

... [Der Beglinstigte] hat von ... [dem Verpflichtetem] die
Grundstiicke 132 und 132a des Flurbuchs fiir Schmannewitz
mit darauf befindlichem Hausgrundstiick kauflich erworben.
Dieses Grundstiick hat z.Zt. kein eigenes Wasser.

... [Der Verpflichtete] raumt hiermit rechtsverbindlich zugleich
auch fiir seine Rechtsnachfolger das Recht der Wasserentnah-
me durch ... [den Beglinstigten] und dessen Rechtsnachfolger
aus dem auf dessen Grundstiick Blatt 229 des Grundbuchs fiir
Schmannewitz befindlichen Brunnen durch die tiber dieses
Grundstuck eingelegte Rohrleitung ein.

... [Der Beglinstigte] darf nur einen pfleglichen und angemes-
senen Gebrauch machen und erklart, da® ihm bekannt ist, dal®
... [der Verpflichtete] am Grenzzaun zur Dorfstrasse an dem
Leitungsrohr einen Ableitungshahn zur Wasserbenutzung fiir
seinen Garten angebracht hat. Die Lage des Brunnens und der
Rohrleitung ist aus dem beifolgenden Lageplan ersichtlich. So-
weit durch die Rohrableitung Reparaturarbeiten notwendig
sind, ist ... [der Beglinstigte] und seine Rechtsnachfolger und
Beauftragten berechtigt, das Grundstiick des ... [Verpflichte-
ten] zur Vornahme dieser Arbeiten zu betreten; er hat dabei
pfleglich zu verfahren und eventuell entstehende Schaden
unverziglich wieder zu beseitigen. Soweit die Reparatur auf
dem Grund und Boden des ... [Verpflichteten] entsteht, sind
sie von den Vertragsparteien gemeinschaftlich zu tragen.

=



Dipl.-Ok. Christoph Herzog
Markt 5, 04860 Torgau / Elbe

T-24/49, Schmannewitz
456 K 139/24 Abschnitt 3

... [Der Verpflichtete] als Eigentlimer des Grundstiicks Blatt
229 des Grundbuchs fiir Schmannewitz raumt fir sich und
seine Rechtsnachfolger ... [dem Beglinstigten] und Rechts-
nachfolger das Wasserentnahmerecht im bezeichneten Um-
fang ein und bewilligt die Eintragung einer Grundstdienstbar-
keit auf seinem Grundbuchblatte.

... [Der Begulinstigte] nimmt diese Erklarungen an und bean-
tragt die Eintragung der Grunddienstbarkeit sowohl auf Blatt
229 sowie auf seinem Grundstiick Blatt 150 des Grundbuchs
fiir Schmannewitz. ..."

Genannte Zeichnung wird wie folgt skizziert /1/:

Lageplan des Wasserentnahme- und Leitungsrechtes

Wohngrundstiick
Verpflichteter

1
Dorfstrafie o] / g

-

/ Jhn,g/mrdsfi' ck
Begilnstigtes

eigene Skizze o. g. Zeichnung —

Aus der Grundbucheintragung zu Abt. 11/2 ergibt sich,
dass das beglinstigte Grundstiick heute im Grund-
buchblatt 207 eingetragen ist; hier ist das Flurstiick
132 (Am Mihlgraben 11) sowie der o. gen. Herrsch-
vermerk eingetragen /13/.

Demzufolge ist die Austibungsflache wie in der Skizze
dargestellt anzunehmen.

Es kann nicht angegeben werden, ob und inwieweit
das Recht dz. ausgelibt wird; mit hoher Wahrschein-
lichkeit wird das Recht seit langer Zeit nicht mehr
ausgelibt. Zumindest ist die Ausiibung vor Ort nicht
erkennbar und ist dem Antragsgegner der Sachver-
halt genauso wenig geldufig wie ihm fremde Leitungen
auf dem Grundstiick bekannt sind.

Dem Antragsgegner zufolge ist jedoch ein Brunnen a.
a. 0. vorhanden.

= |fd. Nr. 3 und 4 (gel6scht)
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Miet-/ Pachtvertrdge:

= |fd. Nr. 5: bpD Wohnungsrecht (§ 1093 BGB):

Die Eintragungsbewilligung liegt dem Sachverstandi-
gen vor /1/. Sie enthélt unlblicherweise keine expli-
zite Regelung dazu, wann das Recht geldscht werden
kann.

Da es sich jedoch um eine persénliche Dienstbarkeit
handelt und der Antragsgegner zum Ortstermin die

Sterbeurkunden der Berechtigten vorgelegt hat, ist

das Recht gegenstandslos.

= |fd. Nr. 6 (geldscht)

= |fd. Nr. 7: Vermerk Zwangsversteigerung

Abteilung Ill
Grds. und auftragsgemall ohne Beachtung.

Fremdgrundstiicke

Dingliche Rechte an Nachbargrundstiicken sind nicht evi-
dent; an den Nachbargrundstiicken GB-Blatt 528 (Flur-
stiick 87) und GB-Blatt 143 (Flurstilick 90) bestehen nach
Akteneinsicht beim Grundbuchamt keine beglinstigen-
den Rechte /13/. Weitere konkrete Uberpriifungen wur-
den nicht angestellt.

Solche Vertrage bestehen offenkundig und nach Auskunft
des Antragsgegners nicht.

El
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4 Tatsachliche Eigenschaften

4.1 Lage

Makrolage:

Mikrolage (Anlage 3):

Bundesland: Freistaat Sachsen, Landkreis: Nordsachsen,
Gemeinde: 04774 Dahlen, Ortsteil Schmannewitz

Die Stadt Dahlen liegt zw. den Kreisstadten Torgau und
Oschatz, ca. 40 km Ostlich von Leipzig. Die Verkehrsanbin-
dung erfolgt vor allem Gber die B 6, die ca. 20 km entfernte
A 14 und den Regionalbahnhof Dahlen (Bahn-Anschluss
nach Leipzig / Dresden).

Wirtschafts- (BIP) und Kaufkraft (VEK, verfiigbares Einkom-
men) sind bundesweit unterdurchschnittlich?:

Nordsachsen, |Leipzig, NUTS
Landkreis 2-Region Sachsen | Deutschland
BIP je EW 32.011 € 35.854 € 33.330 € 43.292 €
VEK je EW 22.809 € 21.704 € 22.120 € 24.415 €

Die demografische Entwicklung in der Gemeinde ist durch
Schrumpfung, Abwanderung und Alterung bestimmt3:

Bevolkerung in der Gemeinde
4.300 32%
@ o
% 4.200 >/—- 29% <
Z 4100 26% O
] 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. A
2015 2020 2021 2022
e Einw. 4.270 4.189 4.188 4171
e > 65 Jahre 27% 29% 30% 31%
eigene Grafik —

In Dahlen sind grundlegende Versorgungseinrichtungen des
taglichen Bedarfs und 6ffentliche Infrastruktureinrichtungen
(z. B. Grundschule, wenige Arzte, éffentlicher Nahverkehr, S-
Bahn-Anschluss nach Leipzig) vorhanden. Weiterfiihrende
Einrichtungen befinden sich in der ca. 12 km entfernten Kreis-
stadt Oschatz (weitere Einkaufsmoglichkeiten, Gymnasium,
Krankenhaus etc.).

Der Ortsteil Schmannewitz liegt ca. 4,0 km nordlich von Dah-
len. Der staatlich anerkannte Erholungsort Schmannewitz gilt
als Zentrum des Fremdenverkehrs in der "Dahlener Heide",

2[1], BIP, BWS kreisfreie Stadte / Landkr., 1994-2021; [1], Einkommen priv. HH, kreisfreie Stiddte / Landkr., 1995-2021.
3 Regionaldaten Gemeindestatistik Sachsen (http://www.statistik.sachsen.de/appsl1/Gemeindetabelle).

]
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einem Landschaftsschutzgebiet mit Bedeutung flr die Naher-
holung und den Tourismus. Der Ortsteil zdhlt ca. 620 (2022)
Einwohner.

Innerorts sind kaum nennenswerte 6ffentliche Einrichtungen
(Kindertagesstatte) oder Einkaufsmoglichkeiten vorhanden.
Am Ortsrand existieren zwei nach 1990 errichtete Rehabili-
tationskliniken sowie ein Waldbad. In unmittelbarer Umge-
bung ladt die "Dahlener Heide" mit zahlreichen Rad- und
Wanderwegen zur Freizeitgestaltung ein.

Das Bewertungsobjekt ist ca. 400 m norddstlich der Dorfkir-
che sowie ca. 300 m westlich der Rehakliniken gelegen. Das
Umfeld auBerhalb der alten Ortslage ist in den 1930er Jah-
ren durch Wohlhabende v. a. aus Leipzig und Dresden mit
Gebduden zu Erholungszwecken bebaut worden; heute ist
das Gebiet als Wohnbauflache mit Einfamilienhausern vor
und nach 1990 in offener Bauweise zu charakterisieren.

Beide Flurstlicke (EFH und Garage) liegen jeweils direkt an
einer offentlich befahrbaren Verkehrsflache (Heideweg),
jedoch auf entgegengesetzten StralRenseiten. Flurstiick 89
(EFH) grenzt zudem direkt an die 6ffentlich befahrbare Ver-
kehrsflache Am Muhlgraben.

Zwischen Heideweg und Am Miihlgraben existiert im betref-
fenden Bereich ein Héhenunterschied von ca. 5 m. Uberhaupt
liegt das Gebiet in einer Hanglage, wobei der Hiigel von ca.
175 m U. NN auf ca. 150 m . NN (Dahle) abfallt. Das Bewer-
tungsobjekt liegt im Mittel bei ca. 157 m . NN; in dem Zshg.
besteht offenbar eine hohe Nassebelastung des Baugrunds.

Quartiers-/ Ortsunlbliche Immissionen waren zum Ortster-
min nicht erkenn-/ wahrnehmbar.

4.2 Grundstiicksgestalt und ErschlieBung

Grundstlicksgestalt
(Anlage 3):

Grenzverhdltnisse:

Flurstlick 89 (EFH): rechteckig (ca. 14 m x 35 m), nach Sid-
westen abfallendes Gelande (ca. 5 Hm);

Flurstiick 91/6 (Garage): rechteckig (ca. 6 m x 11,5 m), nach
Nordosten ansteigendes Geldande

Hinweis: Beide Flurstlicke bilden keine raumliche Einheit.

offene Bauweise

Hinweis: Vor Ort wurden keine Grundstiicksgrenzen / Grenz-
markierungen gesichtet. Nach Liegenschaftskartenauszug

o
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(Anlage 3) und Luftbild /16/ sind Grenzverletzungen moglich;
im Liegenschaftskartenauszug sind die betreffenden Neben-
gebdude nur gestrichelt, d. h. ohne Gewabhr fiir die geome-
trisch richtige Lage und GroRe dargestellt; Luftbilder sind pro-
jektiv und perspektivisch verzerrt.

1. ehem. Gastezimmer (C; nach Akte so gen. Garage auf
Flurstlick 89): ggfl. auf das Nachbargrundstiick Flurstiick
87 liberbaut

In der Bauakte findet sich ein Schreiben des Rats der Ge-
meinde Schmannewitz an den "Vorsitzenden der Standi-
gen Kommission Bau- u. Wohnungswirtschaft" vom
20.06.1974 /12/:

"Betreff Grenzbebauung.

Der Rat der Gemeinde Schmannewitz erteilt dem Birger ..., Am
Mihlgraben 8, die Genehmigung, eine Wandseite seines Gara-
genbaus auf der Grenze zum Nachbargrundstiick Am Miihlgraben
10 (gemeindeeigenes Grundstlick Kinderkrippe) zu errichten. ...
[Der Grundstiickseigentiimer des Grundstiicks Am Mihlgraben 8]
erhebt dagegen keinen Einspruch, daR diese Wand bei dem Neu-
bau eines Kohleschuppens fiir die Kinderkrippe genutzt wird."

2. Anbau (B; ehem. Kohlebunker mit Zimmer im EG): ggfl.
auf das Nachbargrundsttick Flurstiick 90 liberbaut.

3. Flurstiick 91/6: Nutzungsgrenze mit hinterer Garagen-
wand

Die ggfl. grenziiberschreitenden Bebauungen werden wie
folgt skizziert (mogl. Grenzverletzungen griin dargestellt):

A
N
f’ \\
F
-

eigene Skizze mégl. Grenzverletzungen ——

Dem Antragsgegner sind Grenzverletzungen nicht bekannt;
nach Inaugenscheinnahme wird vermutet, dass die Dachiiber-
stande grenziiberschreitend sind.
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Baugrund, Grundwasser:

ErschliefSung:

4.3 Nutzung

Nutzung:

Im Rahmen des Gutachtens konnen keine Grenzverlaufe ge-
klart werden. Aufschluss tiber tatsichliche Uberbauungen
kann nur eine Grenzuntersuchung bzw. Grenzwiederherstel-
lung Uber eine Katastervermessung liefern.

Fir die Zwecke der Wertermittlung wird von Unwesentlich-
keit ausgegangen, da der gewdhnliche Geschaftsverkehr ge-
ringe Grenzabweichungen i. d. R. ohne Preisabschlage hin-
nimmt.

gewachsener, normal tragfahiger Baugrund*

StraRenart /-ausbau:

= Heideweg: kommunale StraRe, Erschliefungsfunktion,
Tempo-30-Zone, schmale StraBe mit Betonpflaster, keine
Parkmoglichkeiten, keine Gehwege, guter Zustand;

= Am Miuhlgraben: kommunale StralRe, ErschlieRungsfunk-
tion, Tempo-30-Zone, schmale Stralle mit Betonpflaster,
keine Parkmoglichkeiten, keine Gehwege, guter Zustand;

Ver-/ Entsorgungsleitungen: ortsublich (Trinkwasser (Heide-
weg), Abwasser zentral (Am Muhlgraben), Elektrizitat
(Heideweg), Erdgas (Heideweg))

Das Flurstiick 89 (EFH) wurde um 1936 erstmalig bebaut und
seit ca. 1970 von der Familie des Antragsgegners bewohnt.
Aullerdem wurden den Ortsterminteilnehmern zufolge im
Zshg. mit dem Feriendienst des FDGB regelmalig Gastezim-
mer vermietet.

Das Flurstiick 91/6 (Garage) wurde wohl in den 1970 Jahren
herausgelost und mit einem Garagengebaude bebaut; es wird
grds. vom Antragsgegner genutzt, wenngleich wegen des rui-
nosen Zustands aktuell keine Nutzungsmaoglichkeit besteht.

4 Es wurden keine Bodenuntersuchungen durchgefihrt; in der Wertermittlung werden ungestorte, altlastenfreie Ver-
héltnisse ohne (besondere) Grundwassereinfliisse unterstellt. Aufgrund mehrjahrig vorhandener Bebauung kann von
einem gewachsenen, normal tragfahigen Baugrund ausgegangen werden.

E
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4.4 Beschreibung der Gebaude und AuBenanlagen

Gebdude und AuRenanlagen werden insoweit beschrieben, wie es fir die Herleitung
der Daten in der Wertermittlung notwendig ist; in einzelnen Bereichen kénnen Abwei-
chungen auftreten, die dann allerdings nicht werterheblich sind. Es werden nur offen-
sichtliche und vorherrschende Merkmale aufgefiihrt, soweit sie ohne Zerstérung erkenn-
bar sind; Angaben (iber nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegen-
den Unterlagen, Hinweisen wahrend des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage
der lblichen Ausfiihrung im Baujahr. Bauteilbeschadigende Untersuchungen und Funk-
tionsprifungen (z. B. der Heizung und der Fenster) sowie bauphysikalische, chemische
u. a. Untersuchungen (z. B. Feuchtigkeitsmessungen) oder energetische Untersuchungen
(z. B. gemaR § 10 (2) GEG) wurden nicht durchgefiihrt.

Baumangel /-schaden wurden soweit aufgenommen, wie sie offensichtlich erkennbar
waren. Analysen auf pflanzliche und tierische Schadlinge sowie gesundheitsschadigende
Baumaterialien wurden ebenso wenig durchgefiihrt, wie Uberpriifungen der bautechni-
schen Anforderungen (Statik, Brand-, Schall-, Warme- und Erschiitterungsschutz). Es
wird vorausgesetzt, dass die baulichen Anlagen allgemein anerkannten Regeln der Te-
chnik und sonstigen Vorschriften (DIN etc.) entsprechen.

Es existieren ein Wohnhaus (A), ein Anbau (B; ehem. Kohlebunker mit Zimmer im EG),
ein ehem. Gastezimmer (C; nach Akte so gen. Garage) und eine Garage (D):

7

eigene Lageskizze

=
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4.4.1 Hauptgebdude (Einfamilienhaus)

Gebaudeart und -konstruktion

Art / Typ des Gebdudes:
Baujahr:

Modernisierungen (n. 1990):

Erweiterungsméglichkeiten:

AufSenansicht:

Konstruktion:

Gebdudemafie:

EFH, frei stehend, KG/EG/Mansarde/n. ausgeb. Dachspitz
um 1936

1991 bis 1995: Fenster, AuRRentir Garten, Fassadenver-
kleidung (mit Dammung), Dacheindeckung, Innenti-
ren Uber KG, Umstellung von Schwerkraftheizung auf
Pumpenheizung;

2022: Warmeerzeuger

ohne

Kunststoff-Fassadenverkleidung bis einschl. Mansarden-
geschoss, Dachspitz mit Kunststoff-Schindelverblen-
dung, Sockel mit massiver Natursteinverblendung

Konstruktionsart: massiv / konventionell;

Fundamente: Streifenfundamente;

AuBenwande: Ziegelmauerwerk (mehrschaliger Wand-
aufbau nicht bekannt, EG ca. 36 cm, KG ca. 44 cm),
warmegedammte Kunststoffverkleidung bis einschl.
Mansardengeschoss (ca. 4 cm Mineralwolle);

Innenwande: Ziegelmauerwerk, Mansarde mit ausge-
fachten Holzstdnderwéanden;

Geschossdecken: KG/EG unbekannt (s. folgenden
Hinweis), Holzbalkendecken;

Dach: Holzdachstuhl a. d. Bj., Mansarddach (stehend),
Dachneigung Dachspitz ca. 34°, Dachziegel, keine
Warmedammung erkennbar (im Mansardengeschoss
vermutl. einfache Dammung Anfang der 1990er J.)

Hinweis: Die Kellerdecke ist nicht erkennbar, da verklei-
det. Ausgenommen ist eine Stelle im Bereich der Treppe,
an der Stahltrager mit aufliegendem Aufbau erkennbar
sind. Eine massive Kellerdecke wurde nicht gesichtet;

dem Antragsgegner ist der Deckenaufbau nicht bekannt.

Bauzeichnungen liegen nicht vor /1/, /3/. Die Brutto-
grundflache (BGF, DIN 277, ohne Bereich c) wird nach ei-
genen Vor-Ort-Mal3en und Aktenlage wie folgt ermittelt:

KG 8,4mx83m 69,7 m?
EG 8,4mx8,3m + 69,7 m?
Mansarde 8,4mx83m + 69,7 m?
Dachspitz ohne Beachtung + 0,0 m?
Summe = 209,10 m?

rd. 209 m?

=
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Energieeffizienz:

Ausfiihrung und Ausstattung

Bodenbeldige:

Wand-/
Deckenbekleidungen:

Fenster:

Tiiren:

Innentreppen:

Elektrik:

]

Die Traufhohe (Garten) Gber Geldande betrdgt nach eige-
nen Vor-Ort-MafRen ca. 5,0 m, die Firsthdohe (Garten) ca.
10,2 m und die Firsthéhe (StralRe) ca. 7,9 m.

kein Energieausweis vorliegend; einfacher bis mittlerer
energetischer Standard (Modernisierung AuBenhiille
Anfang der 1990er Jahre: v. a. Fenster, Fassadenver-
kleidung mit Dadmmung (ca. 4 cm))

einfacher bis mittlerer Standard (Textilbeldage Kunststoff-
beldge, Fliesen vor 1990)

Hinweise:

= Im Kellergeschoss existieren unterschiedliche Fullbo-
denhohen (ehem. Waschkeller, ehem. Kohlebunker).

* |m Erdgeschoss weicht das FuRbodenniveau zw. Ess-
zimmer (Anbau) und Normgebé&ude ab.

= Das Bad/WC im Mansardengeschoss hat einen abwei-
chenden FuBbodenaufbau (13 cm tber Schlafzimmer).

einfacher bis mittlerer Standard (Tapeten, Fliesensockel
vor 1990, Deckenputz)

mittlerer Standard Anfang der 1990er Jahre (Kunststoff-
fenster (Climalit 3/92 10370), manuelle Rollldden als
Aufsatzvariante, Fensterbanke innen aus Werzalit und
aullen Naturstein);

Dachspitz: einfache Ausstattung vor 1990

Hauseingangstir: DDR-Kunststofftiir ("Sprelacart"), ein-
facher Sicherheits-/ Warmedammstandard;

KellerauBentiir: bessere Holztir nach 1990, mittlerer Si-
cherheits-/ Warmedammstandard;

Innentliren EG und Mansarde: bessere Holzfurniertliren
(Anfang der 1990er Jahre), tlw. Glassausschnitte, im
EG zwei zweifllglige Turen, Metallbeschlage, Futter-
zargen);

Innentiren KG: einfache DDR-Tliren

Holzwangentreppen a. d. Bj. (auch KG), einlaufig, ge-
dreht, Holzgeldander;
Dachspitz: Anstellleiter / Luke a. d. Bj.

vorwiegend DDR-Standard (wenige Abnahmestellen und
Lichtauslasse, Installation teils auf Putz, Drehsiche-
rungen, kein FI-Schalter), Hausanschluss bis einschl.
Stromzahler nach 1990
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Sanitdr:

Heizung / Warmwasser:

insgesamt DDR-Standard;

KG: Waschraum (Waschmaschinen), Dusche/WC (zu ei-
nem ehem. Gastezimmer, Duschwanne, Stand-WC);

EG: WC (Stand-WC, kl. Waschbecken, Bodenfliesen, In-
stallation auf Putz);

Mansarde: Bad/WC (Wanne, Stand-WC, Waschbecken,
Bodenfliesen, Fliesensockel, Installation unter Putz)

Gaszentralheizung;

Warmeerzeuger: wandhangender Kessel (Brétje WGB-K
EVO 20/28 i, bis 20 kW, Brennwerttechnik), massiver
Schornstein a. d. Bj.;

Heizkorper: Gussradiatoren vor 1990, neuere Thermos-
tate, Heizungslaufe vor 1990 und auf Putz;

Warmwasser: zentral Gber Heizung (Durchlauf)

Besondere Bauteile / Einrichtungen / Ausbauten

Bes. Bauteile / Einrichtungen:

Bes. Ausbauten:

Raumaufteilung / Nutzfliche

Raumaufteilung:

Nutzfldche / Raumhdéhe:

ohne

Im Kellergeschoss wurde im Zshg. mit dem Feriendienst
des FDGB ein Gastezimmer mit Dusche/WC eingerichtet.
Der Ausbau ist (abgesehen vom Fenster) von vor 1990
und unzeitgemaR.

Der Sachverstdandige hat die Raumaufteilung anhand der
eigenen Vor-Ort-Kenntnisse in Anlage 2 skizziert; hierauf
wird verwiesen.

Die Aufteilung ist zweckmaRig, obgleich nicht zeitgemaR.

Wohn-/ Nutzflachenberechnungen liegen nicht vor. Dem
Antragsgegner ist die Wohn-/ Nutzflache nicht bekannt.

Nach eigenen Vor-Ort-Mal3en ergeben sich folgende Fla-
chen>:

Keller 1, Flur innen 5,0 m?
Keller 1, Kammer + 5,0 m?2
Keller 1, Flur auBen + 4,1 m?
Keller 2, Raum (ehem. Gastezimmer) + 15,2 m?
Keller 2, Dusche (ehem. Gastezimmer) + 1,3 m?2
Keller 3 (Waschmaschinen) + 7,7 m?
Keller 4 (Wasserwerk) + 4,3 m?
Flur vor Keller 3 (Waschmaschinen) + 2,2 m?
Flur Treppe + 1,9 m?
Kellergeschoss = 46,7 m?

5 Eigene Berechnungen (nach WoFIV) ausschlieBlich fir diese Wertermittlung und nicht Gbertragbar.

=
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Anbau, Keller 1 (ehem. Kohlebunker) + 12,8 m?
Anbau, Keller 2 (Vorrite) + 3,5m?
Anbau, von aufien begehbar + 4,3 m?
Kellergeschoss inkl. Anbau (Geb. B) = 67,3 m?
Wohnzimmer 18,0 m?
Arbeitszimmer + 15,8 m?
Kiche + 8,5 m?
wC + 1,6 m?
Flur + 5,1 m?
Hauseingangsflur + 1,9 m?
Erdgeschoss = 50,9 m?
Anbau, Esszimmer + 14,1 m?
Anbau, Dusche/WC + 1,9 m?
Anbau, Flur + 2,1 m?
Erdgeschoss inkl. Anbau (Geb. B) = 69,0 m?
Zimmer 13,5 m?
Schlafzimmer + 15,8 m?
Bad/WC + 7,2 m?
Diele + 8,8 m?
Mansardengeschoss = 45,3 m?

Die Wohnflache ohne Anbau ergibt sich insoweit mit:

Erdgeschoss 50,9 m?
Mansardengeschoss + 45,3 m?
Summe (ohne Anbau) = 96,2 m?

rd. 96 m?

Das Verhaltnis von Bruttogrund- und Nutzflache betragt:

Bruttogrundflache (BGF), ca. 209 m?
Wohnflache (WFL), rd. / 96 m?
BGF / WFL = 2,18

Die Raumhohen betragen nach eigenen Vor-Ort-Malen:

Kellergeschoss, min. = 1,90 m

Kellergeschoss, max. = 2,15 m

Erdgeschoss = 2,63 m

Mansardengeschoss = 2,50 m

Mansardengeschoss, Bad/WC = 2,37 m
(abweichende FuBbodenhdhe)

Dachspitz, max. (OK FuBboden / UK First) = 2,09 m
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Wirtschaftliche Wertminderungen, Belichtung / Besonnung

Wirtsch. Wertminderungen: tw. unterschiedliche FuBbodenniveaus (s. 0.), KG mit
tw. geringen Deckenhdhen

Belichtung / Besonnung: baujahrestblich

Baumaingel und Bauschdden / Allgemeinbeurteilung

erkennbare AuBenansicht
Baumdéingel /-schéden®: = Giebelverblendung zum Garten (Dachspitz) mit Scha-
den / Léchern, Vorhangfassade verschmutzt
= gering fehlende Dachziegel, stellenweise leicht ab-
stehende Biberschwanze

Innenansicht

= Kellergeschoss: massive Schaden infolge von Mauer-
werksfeuchtigkeit (Ausbliihungen, Fliesenabspren-
gungen, Putzabplatzungen /-absandungen); Schaden
grds. baualtersublich, hier jedoch ggfl. wg. Hanglage
verstarkt; ggfl. Zshg. zur alten Kleinklaranlage zw.
Heideweg und Wohnhaus (dz. funktionlos, ggfl. Riick-
staubecken)

= Wohnraum: Mauerwerksfeuchtigkeit im Hausein-
gangsbereich (Sockel mit Ausbliihungen, Absandun-
gen), schwarzer Schimmelbefall im Sockelbereich des
Hauseingangsflurs, schwarzer Schimmelbefall in den
Wandkehlen des Treppenaufgangs (wohl thermische
Schwachstellen), Sanitarinstallation erheblich schad-
haft (korrodierte Armaturen, Abwasserrohre korro-
diert / zersetzt, Ndsseschaden vermutlich aus Instal-
lationsundichtigkeiten (z. B. Kiiche, WC, Deckendurch-
fihrung Luftungsrohr im Mansardengeschoss)), wohl
Einregnungsschaden im Bereich der Giebelfenster im
Mansardengeschoss

= Dachspitz: beide Giebel (Vollziegelmauerwerk) mit
starken Fugenaussandungen und Ausbliihungen, stel-
lenweise Sparren mit Holzschadlingsbefall (wohl Ge-
meiner Nagekafer), Schornstein stark versotten

® insgesamt: hygienische Mangel (Verunreinigungen
(z. B. Teppichbelage), tw. olfaktorische Belastung
(Schlafzimmer Mansarde)), Kellergeschoss tw. ver-
stellt / Unrat vorhanden

6 Baumangel /-schaden sind insoweit aufgenommen, wie sie offensichtlich erkennbar waren und einen Instandhal-
tungsriickstau darstellen. Gegebenenfalls verdeckte / nicht Gberpriifbare Mangel und Schaden sind zusatzlich zu be-
achten. Schaden im geringen Ausmal, die durch den bestimmungsgemaRen Gebrauch (Abnutzung, Alterung, Witte-
rung etc.) der Sache gewdhnlich eintreten, sind hier nicht aufgefihrt.

El
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sonstige
Baumdngel /-schdden:

Allgemeinbeurteilung:

=]

Der Antragsgegner weist auf die Mauerwerksfeuch-
tigkeit im Kellergeschoss und teilweise Erdgeschoss hin.

Die Existenz weiterer, unentdeckter Baumangel /-scha-

den ist nach Auffassung des Sachverstandigen denkbar:

= Die Fassade ist verkleidet. Aufgrund der im Gebaude
gesichteten starken bis massiven Mauerwerksfeuch-
te ist zu beflirchten, dass hinter der Fassadenverklei-
dung ebenfalls solche Schaden bestehen.

* Im Kellergeschoss besteht eine hohe (Luft-)Feuchte.
Uniblicherweise sind Holzbauteile vorhanden, z. B.
Leichtbauwande in Standerkonstruktion, die Holzwan-
genkellertreppe oder im ehem. Gastezimmer eine
FuBbodendielung. Unbekannt ist der Aufbau der Ge-
schossdecke und der Deckenverkleidungen. Teilweise
wurden zudem Wande mit Trockenbau verkleidet,
wobei die Gipskartonplatten erkennbar nassegescha-
digt sind. Der Keller erscheint zudem kaum genutzt
und wenig geliuftet.

Vor diesem Hintergrund besteht das Risiko verborge-
ner (Schimmel-)Kontaminationen im Kellergeschoss.
U. U. ist auch die Kellerdecke durch im Erdgeschoss
gesichtete Undichtigkeiten an der Sanitarinstallation
geschadigt.

Der Anfang der 1990er Jahre teilsanierte Altbau von

1936 befindet sich in einem einfachen baulichen und
ungepflegten Zustand. Der energetische Zustand er-

scheint trotz Teilmodernisierung einfach.

Die Ausstattung kann je nach Anspruch als insgesamt
unzeitgemaR beurteilt werden. Die technischen Instal-
lationen entsprechen nicht den heutigen Stand der Tech-
nik. Zudem bestehen zahlreiche Bauméangel /-schdden,
insbes. eine starke Nassebelastung des Mauerwerks.
Ggfl. existieren verborgene Baumangel /-schaden.

SchlieBlich ist das Gebdude individueller Gestaltung und
streitbarer GroRe, was den potentiellen Kauferkreis ein-
schranken kann.

Marktiiblich werden vergleichbare Gebaude vor Benut-
zung umfassend saniert. Die bereits durchgefiihrten Mo-
dernisierungen sind fur die zukiinftige Nutzung meist
ohne Belang.
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4.4.2 Anbau (ehem. Kohlebunker, Esszimmer u. a.)

Gebaudeart und -konstruktion

Art / Typ des Gebdudes:
Baujahr:

Modernisierungen (n. 1990):
Erweiterungsméglichkeiten:

AufSenansicht:

Konstruktion:

Gebdudemafe:

Energieeffizienz:

Ausfiihrung und Ausstattung

insgesamt:

Anbau, KG/EG/Pultdach
um 1980 (KG) und 1988 (EG)
Fassadenverkleidung (mit Dammung; wie Wohnhaus)

ohne

Putzfassade, Erdgeschoss tw. mit Kunststoff-Fassaden-
verkleidung

Konstruktionsart: massiv / konventionell;

Fundamente: Streifenfundamente;

AuRenwande: Mischmauerwerk (hauptsachlich Schwer-
betonsteine, ca. 24 cm), warmegedammte Kunststoff-
verkleidung (ca. 4 cm Mineralwolle);

Innenwande: Mauerwerk;

Geschossdecke: Hohldielen zw. Stahltragern;

Dach: Holzdachstuhl a. d. Bj., Bitumenbahnen um 2004,
keine Warmedammung bekannt (vermutlich einfache
Dammung a. d. Bj.)

Bauzeichnungen liegen nicht vor /1/, /3/. Die Brutto-
grundflache (BGF, DIN 277, ohne Bereich c) wird nach ei-
genen Vor-Ort-MaRen und Aktenlage wie folgt ermittelt:

KG 3,7mx2,7m 10,0 m?
3,3mx5,3m + 17,5 m?

EG 44mx19m + 8,4 m?
2,8mx-0,7m + -2,0m?

3,3mx5,3m + 17,5 m?

Summe = 51,40 m?
rd. 51 m?

Die Firsthohe (StraRe) lGiber Gelande betragt nach eige-
nem Vor-Ort-MalS ca. 2,7 m.

wie Hauptgebaude

Der Ausbau stammt ohne Ausnahme von vor 1990, d. h.
er ist ahnlich dem Hauptgebaude, jedoch auch hinsicht-
lich Turen und Fenster im DDR-Standard.

Besondere Bauteile / Einrichtungen / Ausbauten

Bes. Bauteile / Einrichtungen:

ohne

B
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Bes. Ausbauten: ohne

Raumaufteilung / Nutzfliche

Raumaufteilung: Der Sachverstdandige hat die Raumaufteilung anhand der
eigenen Vor-Ort-Kenntnisse in Anlage 2 skizziert; hierauf
wird verwiesen.

Nutzfldche / Raumhdéhe: Wohn-/ Nutzflachenberechnungen liegen nicht vor. Dem
Antragsgegner ist die Wohn-/ Nutzflache nicht bekannt.

Nach eigenen Vor-Ort-Mal3en ergeben sich folgende Fla-

chen’:

Anbau, Keller 1 (ehem. Kohlebunker) 12,8 m?
Anbau, Keller 2 (Vorréate) + 3,5m?
Anbau, von aullen begehbar + 4,3 m?
Kellergeschoss = 20,6 m?
Anbau, Esszimmer 14,1 m?
Anbau, Dusche/WC + 1,9 m?2
Anbau, Flur + 2,1m?
Erdgeschoss = 18,1 m?

Die Raumhohen betragen nach eigenen Vor-Ort-Malen:

Kellergeschoss = 2,15 m
Erdgeschoss = 2,12m

Wirtschaftliche Wertminderungen, Belichtung / Besonnung

Wirtsch. Wertminderungen: geringe Deckenhdhe EG

Belichtung / Besonnung: baujahrestblich

Baumaingel und Bauschdden / Allgemeinbeurteilung

erkennbare Aullenansicht

Bauméingel /-schéden?: = Putzfassade und Traufkasten mit Nasseschaden (fri-

herer Dachundichtigkeiten; s. u.)

Innenansicht

= Kellergeschoss: massive Schaden infolge von Mauer-
werksfeuchtigkeit (Ausblihungen, Putzabplatzungen
/-absandungen)

7 Eigene Berechnungen (nach WoFIV) ausschlieBlich flr diese Wertermittlung und nicht Gbertragbar.

8 Baumangel /-schdden sind insoweit aufgenommen, wie sie offensichtlich erkennbar waren und einen Instandhal-
tungsrickstau darstellen. Gegebenenfalls verdeckte / nicht tiberpriifbare Mangel und Schaden sind zusatzlich zu be-
achten. Schaden im geringen Ausmal, die durch den bestimmungsgemaBen Gebrauch (Abnutzung, Alterung, Witte-
rung etc.) der Sache gewohnlich eintreten, sind hier nicht aufgefiihrt.

]
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sonstige
Baumdngel /-schdden:

Allgemeinbeurteilung:

4.4.3 Nebengebdude

ehem. Gastezimmer
(Gebdude C):

= Wohnraum: starke Einregnungsschaden (It. Ortster-
minteilnehmer um 2004 / Mangel beseitigt), hygieni-
sche Mangel (Verunreinigungen (z. B. Teppichbelage),
tw. olfaktorische Belastung, tw. Unrat / Ablagerungen
(Duschwanne vermiillt u. a.)

Verdeckte Baumangel /-schaden sind nicht bekannt.

Der Baukorper befindet sich in einem einfachen
baulichen und ungepflegten Zustand. Der energetische
Zustand erscheint trotz Teilmodernisierung einfach.

Der Ausbau ist unzeitgemaR. Es bestehen Baumangel /-
schaden.

Hinweise:

= Das Gebadude (nach Akte als Garage errichtet, mogl.
Umnutzung vor 1990) war zum Ortstermin verschlos-
sen und konnte nicht beschritten werden; die Be-
schreibung erfolgt daher nach duBerem Anschein und
den Angaben der Ortsterminteilnehmer. Davon ab-
gesehen ist das Beschreiten nach duRerem Anschein
verzichtbar, da das Dach teileingestiirzt ist.

= Das Gebaude ist mindestens grenzstandig und mut-
maklich hinsichtlich des Dachiiberstands auf das
Nachbargrundstiick Gberbaut (s. Abschnitt 4.2).

Gebdudeart: als ehem. Wohnraum umgenutzte Garage,
eingeschossig / Pultdach;

Baujahr: 1974 / Jahr der Umnutzung nicht bekannt;

Bauweise: massiv / konventionell (Mauerwerk 24 cm,
flaches Holzpultdach, Dachpappe, Dammung unbe-
kannt);

GebaudemaRe: ca. 4,6 mxca. 53 m-ca. 0,4 mxca.
1,9 m x 1 Ebene = ca. 24 m? BGF, Firsthdhe vor Ein-
gangstur ca. 2,9 m;

Ausbau: einfacher Wohnausbau vor 1990, It. Antrags-
gegner Dusche/WC;

Baumangel /-schdden: desolater Bauzustand, Pultdach
teileingestiirzt;

Allgemeinbeurteilung: schwer geschadigter Baukorper

[
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Garage (Gebdude D):

Hinweis: Das Gebaude war zum Ortstermin verschlos-

sen und konnte nicht beschritten werden; die Beschrei-
bung erfolgt daher nach dullerem Anschein und den
Angaben der Ortsterminteilnehmer. Davon abgesehen
ist das Beschreiten nach duerem Anschein verzichtbar,
da das Dach teileingestiirzt ist.

Gebaudeart: Einzelgarage, eingeschossig / Pultdach;

Baujahr: 1970er Jahre;

Bauweise: massiv / konventionell (Mauerwerk, flaches
Holzpultdach, Dachpappe, Dammung unbekannt);;

Gebdudemale: GebdudemaRe: ca. 4,9 m x 5,6 m = ca.
27 m? BGF, Firsthohe Uber Geldnde ca. 2,5 m;

Ausbau: einfacher / zweckentsprechend aus dem Bj.;

Baumangel /-schaden: desolater Bauzustand, Pultdach
teileingestiirzt;

Allgemeinbeurteilung: schwer geschadigter Baukorper

4.4.4 AuBenanlagen und sonstige Anlagen

Aufienanlagen:

Ver-/ Entsorgungsleitungen:

Hof-/ Wegebefestigungen:

Einfriedungsanlagen:

Sonstiges:

n. bauliche AufSenanlagen:

=]

Abwasser, sonst nicht nennenswert (Trinkwasser, Elek-
trizitat und Erdgas unmittelbar in den ehem. Kohle-
bunker einbindend), alte Kleinkldranlage (unbekann-
ten Zustands und Alters, unbekannter GroRe)

Hinweis: Zur auRer Betrieb gesetzten Klargrube liegen
keine Kenntnisse vor. Ein Ortsterminteilnehmer duBert
den Verdacht, dass diese aufgrund der wohnhausnahen
Lage ggfl. die Mauerwerksfeuchte im Wohnhaus mit be-
einflusse, indem diese mglw. das am Hang anfallende
Wasser staue.

Betonpflaster nach 1990, Freitreppe in einfacher Aus-
flihrung

Metallzaun vor 1990 auf Betonsockel (Heideweg), Holz-
zaun nach 1990 auf Natursteinsockel (Am Mihlgra-
ben), beidseitig (nur) FuRgangertore

Brunnen

Erholungsgarten, zwei groflkronige Tannen, grofRkroni-
ge Konifere (Thuja), mehrere Rhododendren
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Allgemeinbeurteilung: Die sichtbaren Aufienanlagen sind geringen Umfangs
und vorwiegend einfachen baulichen Zustands. Sie ver-
mitteln einen vernachlassigten / ungepflegten Eindruck.

4.5 Zubehor und Scheinbestandteile

maégliches Zubehér: Zubehor sind bewegliche Sachen, die dem wirtschaftli-
chen Zweck der Hauptsache dienen (§ 97 BGB). Sie ste-
hen in einem entsprechenden rdaumlichen Verhaltnis
zur Hauptsache.

Eine detaillierte Aufnahme und Wertung moglichen Zu-
behors ist grundsatzlich nicht Bestandteil der Verkehrs-
wertermittlung; die Angaben werden nach bestem Wis-
sen und Gewissen, jedoch ohne Gewdhr fiir die Richtig-
keit geleistet. Mogliches Zubehor ist nicht Bestandteil
der Wertermittlung und ggfl. zusatzlich zu beachten.

Es existiert eine zweizeilige Einbaukiiche aus Ober- und
Unterschranken, Arbeitsplatte aus Holzwerkstoff, Spiile,
Kihlschrank, Glaskeramikkochfeld, Backofen, Dunstab-
zug als echter Abzug. Der Zustand erscheint einfach / la-
tent ungepflegt.

Die Anschaffung wird von den Ortsterminteilnehmern
auf Anfang der 1990er Jahre datiert; die Kosten waren
zum damaligen Zeitpunkt erheblich.

Die steuerrechtliche Nutzungsdauer betragt zehn Jahre
(BFH Urteil v. 03.08.2016 - IX R 14/15). Den Zeitwert
schatzt der Sachverstdndige daher ohne detaillierte
Ermittlungen altersbedingt symbolisch mit 1,00 Euro.

mégliche Scheinbestandteile: Scheinbestandteile (§ 95 BGB) sind zu voriibergehendem
Zweck eingefligt und gehoren nicht zu den wesentlichen
Bestandteilen des Gebdudes / Grundsticks.

Laut Antragsgegner sind keine Scheinbestandteile vor-
handen.

=
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5 Verkehrswertermittlung
5.1 Vorbemerkungen

Die Bewertung erfolgt dem Bewertungsanlass entsprechend ohne Beachtung mogli-
cher Rechte / Lasten aus Abteilung Il (s. Abschnitt 2.1), moéglichen Zubehors und mogli-
cher Scheinbestandteile.

Der Verkehrswert (Marktwert)? ist der wahrscheinlichste Kaufpreis im nidchst moglichen
Kaufvertragstermin. Es handelt sich um einen zukunftsorientierten Wert, d. h. der Wert
ergibt sich aus dem zukinftigen Nutzen des Bewertungsobjekts. Die ImmoWertV und
einschlagigen Wertermittlungsrichtlinien fordern daher, die Verkehrswertermittlung
auf nutzbare bauliche Anlagen, nicht z. B. auf abbruchreife oder funktionslose bauliche
Anlagen zu beziehen. Wirtschaftlich nutzbare bauliche Anlagen weisen eine wirtschaft-
liche Restnutzungsdauer auf; sie werden marktiblich ersatzweise hergestellt (Substitu-
tionsgebdude).

5.2 Verfahrenswahl

Zur Wertermittlung sind das Vergleichs- (§§ 24 - 26), das Ertrags- (§§ 27 - 34) das Sach-
wertverfahren (§§ 35 - 39 ImmoWertV) oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen.
Die Verfahren sind nach der Art des Wertermittlungsobjekts unter Bericksichtigung der
im gewohnlichen Geschaftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und der sonstigen
Umstdnde des Einzelfalls, insbes. der zur Verfligung stehenden Daten, zu wahlen.

Dem Vergleichswertverfahren wird eine aus seiner Uberzeugungskraft und Plausibilitit
resultierende Vorrangigkeit gegentiber anderen Verfahren eingeraumt. Der Verkehrs-/
Marktwert ist deshalb vorrangig im Wege des Vergleichswertverfahrens zu bestimmen.

Mit dem Bewertungsobjekt vergleichbare Grundstiicke werden gewoéhnlich zur rendite-
unabhangigen, personlichen und zweckgebundenen Eigennutzung verwendet oder ge-
kauft. Die Verkehrswertermittlung solcher Grundstiicke erfolgt nach dem Sachwertver-
fahren, welches ausgehend vom Herstellungsaufwand den Zeitwert der Substanz be-
stimmt. Die flir die Sachwertermittlung erforderlichen Daten liegen in guter Qualitat
vor (Bewertungsmodell des 6rtlichen Gutachterausschusses; [3]).

Steht fiir den Erwerb oder die Errichtung vergleichbarer Objekte tblicherweise die zu

erzielende Rendite (Mieteinnahme, Wertsteigerung) im Vordergrund, so ist das Ertrags-
wertverfahren vorrangig anzuwenden. Bei E/ZFH-Grundstlicken ist dies nicht der Fall;

der Ertragswert wird deshalb nur stiitzend ermittelt. Fir die in der Ertragswertermitt-
lung bendtigten Daten liegen Angaben des Gutachterausschusses vor [3].

Fiir die Belange der Sach- und Ertragswertermittlung gilt: Bei wirtschaftlich und recht-
lich nutzbaren Gebduden ohne wirtschaftliche Restnutzungsdauer im Ist-Zustand sind

9§ 194 BauGB: "Der Verkehrswert (Marktwert) wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich
die Ermittlung bezieht, im gewohnlichen Geschéaftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsachlichen
Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstilicks oder des sonstigen Gegenstands der
Wertermittlung ohne Ricksicht auf ungewdhnliche oder personliche Verhdltnisse zu erzielen ware."

]
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aus bewertungstheoretischen Griinden die Wertermittlungsverfahren nur dann an-
wendbar, wenn notwendige Sanierungsmalinahmen als bereits durchgefiihrt unterstellt
wird; hiermit verbundene Kosten werden dann als besonderes objektspezifisches
Grundstlicksmerkmal in Abzug gebracht.

5.3 Vergleichswertermittlung
5.3.1 Vergleichswert aus Kaufpreisen (§ 25 ImmoWertV)

§ 24 (1) Satz 1 ImmoWertV regelt: "Im Vergleichswertverfahren wird der Vergleichswert
aus einer ausreichenden Zahl von Vergleichspreisen im Sinne des § 25 ermittelt." § 25
fordert: "Zur Ermittlung von Vergleichspreisen sind Kaufpreise solcher Grundstiicke
(Vergleichsgrundstiicke) heranzuziehen, die mit dem zu bewertenden Grundstiick hin-
reichend Ubereinstimmende Grundstlicksmerkmale aufweisen und die zu Zeitpunkten
verkauft worden sind (Vertragszeitpunkte), die in hinreichender zeitlicher Ndhe zum
Wertermittlungsstichtag stehen. ..."

Die Kaufpreisauskunft des Gutachterausschusses /14/ ergab fiir die Auswahlkriterien

Lage: Gemeinde Dahlen
Objekt: frei stehende E/ZFH, Wiederverkauf, Bj. 1918 bis 1945, teil-/ komplett saniert
Kaufdatum: | ab 01.01.2022

folgende Vergleichspreise (anonymisiert):

Nr. |Datum Lage BRW GFL Bj. |Gebaudeart KP WFL |KP/WFL
[€/m?] | [m?] [€] [m?] | [€/m?]
1 | 01/22 | Dahlen 30 1.441 | 1929 | EFH teilsan.| 115.000 76 | 1.513
2 | 03/22 | Bérin 15 590 | 1930 | EFH teilsan.| 100.000 | 110 909
3 | 08/22 | Borln 15 610 | 1933 | EFH teilsan.| 67.000 | 100 670
4 | 12/22 | GroRbdhla 18 240 | 1933 | EFH teilsan.| 155.000 | 162 957
5 | 02/23 | Schmannewitz 35 1.104 | 1920 | EFH teilsan. 40.000 | 142 282
6 | 06/23 | Dahlen 30 597 | 1937 | EFH teilsan.| 110.000 74 1.486
7 | 09/23 | Dahlen 30 370 | 1940 | EFH teilsan.| 88.000 | 108 815
8 | 05/24 | Schmannewitz 35 940 | 1935 | EFH teilsan.| 129.000 95 1.358
arithm. Mittelwert 26 737 | 1932 100.500 | 108 999

Die Kaufpreisauskunft enthalt folgende Bemerkungen /14/:

Nr. Bemerkungen (Kaufpreisauskunft)

1 |leerst. EFH, It AE fenster & fassade 1994 neu, Heizung 1997 neu, undichtes Dach

2 |leerst. EFH, It AE Heizung 1994 neu, Sanitar & Elektro nach 1995 neu, Dach & Fenster 1997
neu
3 |leerst. alt. EFH+Anbau+NG, kein Abwasseranschuss, nur abflusslose Grube, It AE Elektro 1990
neu, Heizung 1995 neu, Fenster 2000 neu
4 |EFH, BJ 1933, b. dato v. VK bewohnt, 1933 als ZFH errichtet, 1982 erfolgte Umbau zum EFH,
ab 2012 modernisiert, WF geschatzt

=
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5 |leerst. EFH+Garage, Nutzungsrecht f. Gewass. | Ordnung (Dahle) fiir FS Sachsen, Garage a.
Nachbargrst. Giberbaut, WF+BJ geschatzt

6 |EFH+NG, It AE Fassade tw. 1990 neu, Heizung 1994 neu, Sanitar 1995 neu, Elektro, Dach &
Fenster 2004 neu

7 |EFH, b. dato v. VK bewohnt, WF+BJ geschatzt

8 |leerst. EFH+NG, BJ u. WF geschatzt

Der Sachverstandige hat weitere Internet-/ Luftbildrecherchen angestellt. Kauffall Nr. 4
und 5 erscheinen nicht in die vorgegebene Baujahresklasse zu passen, sondern alter zu
sein. Kauffall Nr. 3 und 8 erscheinen gut zum Vergleich geeignet, wobei Kauffall Nr. 8
besser saniert als das Bewertungsobjekt erscheint.

Die Grundstiicksmerkmale der Vergleichsobjekte sind nicht hinreichend bekannt, bspw.
den Ausbauzustand betreffend. Das Vergleichswertverfahren anhand von Kaufpreisen
ist daher im Sinne belastbarer Wertermittlungsergebnisse nicht anwendbar.

5.3.2 Vergleichswert aus Vergleichsfaktoren (§ 26 ImmoWertV)

Neben oder anstelle von Vergleichspreisen konnen zur Ermittlung des Vergleichswerts
geeignete Vergleichsfaktoren herangezogen werden (§ 24 (1) Satz 2 ImmoWertV).

Vergleichsfaktoren fir den regionalen und sachlichen Teilmarkt liegen nicht vor.
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5.4 Sachwertermittlung
5.4.1 Bodenwertberechnung

Der Bodenwert ist grundsatzlich fir das fiktiv unbebaute Grundstiick auf der Grundlage
von Vergleichskaufpreisen zu ermitteln (§ 40 (1) ImmoWertV). Liegen geeignete Boden-
richtwerte vor, so kénnen diese anstelle oder erganzend zu den Vergleichskaufpreisen
zur Bodenwertermittlung herangezogen werden (§ 40 (2) ImmoWertV). Die Eignung
setzt voraus, dass i. W. gleiche Nutzungs- und Wertverhaltnisse vorliegen.

Abweichungen des zu bewertenden Grundstlicks von dem Vergleichs- bzw. Bodenricht-
wertgrundstiick in den wertbeeinflussenden Merkmalen sowie zeitliche Abweichungen
bewirken i. d. R. entsprechende Abweichungen seines Bodenwerts von dem Vergleichs-
kaufpreis bzw. dem Bodenrichtwert (BRW; § 9 (1) ImmoWertV).

Das Bewertungsobijekt liegt in folgender Bodenrichtwertzone (BRWZ; [2]):

alte Ortslage Schmannewitz (30001411)
(01.01.2024, baureifes Land, abgabenfrei) ........cccccceevveeveeieerieennnnne. 35,00 Euro/m?
Bauflache / BAUZEDIET.....c.eeeeeeeeeeeeeeeee et et M - gemischte Baufl.

Das Richtwertniveau entspricht den umliegenden Ortslagen. Der BRW ist fiir diese Wert-
ermittlung hinreichend gegliedert und bezlglich seiner wesentlichen Einflussfaktoren
definiert. Die Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der Grundlage des BRW.

Flst. 91/6 (Garage) ist als Rohbauland'® einzustufen, da es fiir eine selbststandige bauli-
che Nutzung unzureichend, zumindest aber nicht wie ein tbliches Baugrundstiick ge-
staltet ist. Tatsachlich ist das Grundstiick eine Ergdanzungsflache fiir das Fist. 89 (EFH).

Bodenrichtwerte fiir Rohbauland wurden vom zustandigen Gutachterausschuss nicht
veroffentlicht. Deshalb wird der Bodenwert in Abhangigkeit des Bodenrichtwerts fiir
baureifes Land bestimmt (35,00 Euro/m? / M (s. 0.)).

Flir das Bewertungsobjekt ergeben sich folgende Kennzahlen:

Bauflache / BaUgEbiet.......cceecvieiuieiieieeieeteeeete ettt M - gemischte Bauflache
Grundstlcksflache (FIUrStUck 89) .......vviivuvieiiiiiieieieee e 490 m?
Grundstiicksflache (FIUrstlick 91/6).......covveeeeeevreeeieeeceeeeeeeeeeeevee e 75 m?

Richtwert- und Bewertungsobjekt weisen im Wesentl. gleiche Nutzungs- und Wertver-
haltnisse auf. Die Angaben des Liegenschaftskatasters (und Grundbuchs) zu den Boden-
nutzungsarten treffen haufig nicht zu und sind bewertungstheoretisch unmaligeblich.

|. Bodenrichtwert (BRW) Fist. 89| Flst.91/6 Erlduterung
abgabenfreier BRW = 35,00 35,00 €/m?

10 § 3 (3) ImmoWertV: "Rohbauland sind Flachen, die nach den §§ 30, 33 oder 34 des Baugesetzbuchs fiir eine
bauliche Nutzung bestimmt sind, deren ErschlieBung aber noch nicht gesichert ist oder die nach Lage, Form oder
GroRe fur eine bauliche Nutzung unzureichend gestaltet sind. "

El
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Il. Anpassung des Bodenrichtwerts
BRW-Grdst. Bewert.-grdst.

Stichtag 01.01.2024 04.12.2024 x 1,02 1,02 Bl
zonale Lage mittel mittel X 1,00 1,00
zeit- und lageangepasster abgabenfreier BRW = 35,70 35,70 €/m?
Art der Nutz. M M X 1,00 1,00
Entw.-zust. baureif baureif x 1,00

baureif Rohbauland X 1,00 B2
angepasster abgabenfreier BRW = 35,70 35,70 €/m?
lll. Ermittlung des Vergleichswerts
Flache x 490,00 75,00 m?
Bodenwert = 17.493,00{ 2.677,50 €
Gesamtbodenwert = 20.170,50 €
Der Bodenwert betragt 20.170,50 Euro.

Erlduterungen zu den Wertansitzen

B1: Zeitliche Anpassung

Der BRW ist auf die allgemeinen Wertverhaltnisse zum WST zu beziehen.

Der Grundstlicksmarktbericht im Landkreis Nordsachsen enthalt folgende Bodenricht-
wertindexreihe fiir Bauland sowie die Bemerkung ([3], S. 30):

Lage 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024
LK Nordsachsen 100 | 101,7 | 103,8 | 112,7 | 143,7 | 175,8 | 182,6 | 200,8
(Bauland) (1,02) | (1,02) | (1,09) | (1,28) | (1,22) | (1,04) | (1,10)

"... Die Entwicklung der Bodenrichtwerte in den einzelnen Zonen ist stark differenziert. Der fort-
gesetzte Anstieg des Index in der aktuellen Auswerteperiode 2022-2023 ist vor allem auf gestie-
gene Bodenrichtwerte in der Umgebung der Stadt Leipzig, hier insbesondere in den Stadten

Taucha und Schkeuditz, und im Bereich der Stadt Torgau zuriickzufiihren."

Die durchschnittliche Bodenwertsteigerung betragt demnach 5,1 % p. a. Fir die kon-
krete Richtwertentwicklung ergibt sich die mittlere Bodenwertsteigerung mit
((30,0/30,0 x 32,0/30,0 x 35,0/32,0 x 35,0/35,0)7 =) 2,2 % p. a.:

31.12.2016, alte Ortslage Schmannewitz (30001411)
31.12.2018, alte Ortslage Schmannewitz (30001411)
31.12.2020, alte Ortslage Schmannewitz (30001411)
01.01.2022, alte Ortslage Schmannewitz (30001411)
01.01.2024, alte Ortslage Schmannewitz (30001411)

30,00 Euro/m?/ M
30,00 Euro/m?/ M
32,00 Euro/m?/ M
35,00 Euro/m?/ M
35,00 Euro/m?/ M

Die zeitliche Anpassung im Bewertungsfall erfolgt Giber die 6rtliche Bodenrichtwert-
entwicklung mit (1,022 Jahre (04.12.2024-01.01.2024)) = 1 02, auch fiir das (an den Boden-
richtwert fiir baureifes Land gekoppelte) Rohbauland.

=]
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B2: Entwicklungszustand

GemaR [8], S. 3.10.14/1 (Uberschlagige Wertrelationen fiir werdendes Bauland) ergibt
sich der Wert fiir Rohbauland mit 45 - 90 % vom Wert fiir erschlieBungsbeitragspflichti-
ges baureifes Land.

Unter Flachen, die fir eine bauliche Nutzung bestimmt sind, die aber nach Lage, Form
oder Grof3e fir eine bauliche Nutzung unzureichend gestaltet sind, lassen sich auch die
so gen. Arrondierungsflachen einordnen. Hierunter versteht man Ublicherweise Fla-
chen, die aufgrund ihrer Lage, ihres Zuschnittes und ihrer GrofR3e nicht selbststandig
bebaubar sind und zusammen mit einem angrenzenden Grundstiick vorrangig dessen
bauliche Ausnutzbarkeit erhéhen oder einen unglnstigen Grenzverlauf verbessern.

Laut aktuellem Grundsticksmarktbericht im Landkreis Nordsachsen betragt die Preis-
relation von solchen unselbststandigen Teilflachen, die als "seitlich gelegene Flachen
bzw. andere als Stellplatz geeignete Flachen" beschrieben werden kdnnen, durchschnitt-
lich 80 % (10 % bis 200 %, 91 Vergleichskauffille) des Bodenrichtwerts fiir angrenzen-
des baureifes Land ([3], S. 35).

Der Abschlag wird im Bewertungsfall mit 0 % (100 % des BRW) geschatzt, da es sich um
eine gut nutzbare Erganzungsflache, auch als selbststéandige Flache, handelt.

[
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5.4.2 Sachwertberechnung

Aus bewertungstheoretischen Griinden ist die Sachwertermittlung im konkreten Fall
nur anwendbar, wenn notwendige SanierungsmaBnahmen als bereits durchgefiihrt un-
terstellt werden (s. Abschnitt 5.1); hiermit verbundene Kosten sind als besonderes ob-
jektspezifisches Grundstiicksmerkmal in Abzug zu bringen.

Erlauterung

Berechnungsbasis

Bruttogrundfldche (BGF) 209 m? s1
Normalherstellungskosten (m. BNK)

NHK im Basisjahr (2010 = 100) 1.045 €/m? S2
NHK am W-stichtag 1,884 S3
Herstellungskosten

Normgebdude = 411.475,02 €

Zu-/ Abschlage + 0,00 €
Gebiudeherst.-kosten (m. BNK) = 411.475,02 €
Alterswertminderung

Rest-/ Gesamtnutzungsdauer 55/ 80 sS4
gleichmaRig / linear x 0,688 S5
Zeitwert

Normgebdude = 283.094,81 €

besond. Bauteile / Einrichtungen + 0,00 € S6
Anbau + 69.675,50 € S7
Nebengebdude + 0,00 € S8
Herstellungs-/ Gebiudewerte = 352.770,31 €

Wert der AuBenanlagen + 21.166,22 € S9
Gebaudewert u. AuBenanlagen = 373.936,53 €

Bodenwert + 17.493,00 €
vorlaufiger Sachwert = 391.429,53 €
Sachwert-Marktanpassungsfaktor x 0,75 S10
marktangepasster vorl. Sachwert = 293.572,15 €

bes. objektspezifische Grdst.-merkmale

Sanierung + -219.000,00 € S11
Flurstiick 91/9 + 2.677,50 € S11
Sachwert = 77.249,65 €

Der Sachwert betragt 77.249,65 Euro.

Erlduterungen zu den Wertansatzen

S1: Berechnungsbasis

Zur Bruttogrundflache (BGF, DIN 277) siehe Abschnitt 4.4: 209 m?. Die Berechnungen
wurden nur fir diese Wertermittlung angestellt und sind nicht Gbertragbar; der Ansatz
ist auf volle Quadratmeter gerundet und fiir die Wertermittlung hinreichend genau.

]
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$2: Normalherstellungskosten (NHK, § 36 (2) ImmoWertV, Anlage 4)

Zur Ermittlung des Sachwerts der baulichen Anlagen soll gemaR § 36 (2) ImmoWertV
von den Herstellungskosten ausgegangen werden, die unter Beachtung wirtschaftlicher
Gesichtspunkte fiir die Errichtung eines dem Wertermittlungsobjekt in vergleichbarer
Weise nutzbaren Neubaus am WST unter Zugrundelegung neuzeitlicher, wirtschaftli-
cher Bauweisen aufzuwenden waren, und nicht von Rekonstruktionskosten.

Die Normalherstellungskosten (NHK 2010) werden entsprechend der vom Bundesmini-
sterium des Innern, fir Bau und Heimat herausgegebenen ImmoWertV, Anlage 4, ange-
halten. Die Klassifizierung der Ausstattungsmerkmale erfolgt sachverstandig nach der
den NHK 2010 beigefligten Standardtabelle; diese ist beispielhaft und kann nicht alle in
Abschnitt 4.4 aufgenommenen tatsachlichen oder in der Wertermittlung unterstellten
Eigenschaften (fiktiv nach Sanierung) wiedergeben.

Die NHK 2010 verstehen sich ausweislich der ImmoWertV inkl. Baunebenkosten (BNK).

Ermittlung des Gebdudestandards (fiktiv nach Sanierung)

Bauteil Standardstufe Wagungsanteil
1 2 3 4 5 [%]
AuRenwande 1,0 23
Dacher 1,0 15
AuRentiren und Fenster 1,0 11
Innenwande und -tliren 0,5 0,5 11
Deckenkonstruktion und Treppen 1,0 11
FuRboden 1,0 5
Sanitareinrichtungen 1,0 9
Heizung 1,0 9
sonstige technische Ausstattung 1,0 6
insgesamt 00% | 00% | 165% | 83,5% | 0,0% 100

Beschreibung der ausgewahlten Standardstufen
AuBenwdnde

Standardstufe 4 | Verblendmauerwerk, zweischalig, hinterliiftet, Vorhangfassade (z. B. Natur-
schiefer); Warmedammung (nach ca. 2005)

Dacher
Standardstufe 4 | glasierte Tondachziegel, Flachdachausbildung tlw. als Dachterrassen; Kons-
truktion in Brettschichtholz, schweres Massivflachdach; besondere Dachfor-
men, z. B. Mansarden-, Walmdach; Aufsparrenddmmung, Gberdurchschnitt-

liche Ddmmung (nach ca. 2005)
Aufientiiren und Fenster

Standardstufe 4 | Dreifachverglasung, Sonnenschutzglas, aufwendigere Rahmen, Rollladen
(el.); hoherwertige Tlranlage z. B. mit Seitenteil, besond. Einbruchschutz
Innenwande und -tiiren

Standardstufe 3 | nicht tragende Innenwande in massiver Ausfiihrung bzw. mit Dammmaterial
gefiillte Standerkonstruktionen; schwere Tiren, Holzzargen
Standardstufe 4 | Sichtmauerwerk, Wandvertafelungen (Holzpaneele); Massivholztiiren,
Schiebetirelemente, Glastiren, strukturierte Tlrblatter
Deckenkonstruktion und Treppen

Standardstufe 3 | Beton- und Holzbalkendecken mit Tritt- und Luftschallschutz (z. B. schwim-
mender Estrich); geradlaufige Treppen aus Stahlbeton oder Stahl, Harfen-
treppe, Trittschallschutz

FuBbdden
Standardstufe 4 | Natursteinplatten, Fertigparkett, hochwertige Fliesen, Terrazzobelag,
hochwertige Massivholzbdden auf gedammter Unterkonstruktion

[
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Sanitareinrichtungen
Standardstufe 4 |1 -2 Bader mit tlw. zwei Waschbecken, tlw. Bidet/ Urinal, Gaste-WC, bo-
dengleiche Dusche; Wand- und Bodenfliesen; jeweils in gehobener Qualitat

Heizung
Standardstufe 4 | FuBbodenheizung, Solarkollektoren fiir Warmwassererzeugung, zusatzlicher
Kaminanschluss
sonstige technische Ausstattung
Standardstufe 4 | zahlreiche Steckdosen und Lichtausldsse, hochwertige Abdeckungen, de-
zentrale Luftung mit Warmetauscher, mehrere LAN- und Fernsehanschliisse

Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010
Gebiudetyp: 1.01 E/ZFH, frei stehend, KG/EG/ausgeb. DG

Standardstufe tabellierte NHK 2010 relat. Geb.-Standardanteil | relat. NHK 2010-Anteil
[€/m? BGF] [%] [€/m? BGF]

1 655,00 0,0 0,00
2 725,00 0,0 0,00
3 835,00 16,5 137,78
4 1.005,00 83,5 839,18
5 1.260,00 0,0 0,00
gewogene, standardbezogene NHK 2010 976,96
Korrekturfaktor ("Mansardendach"; s. u.) x 1,07
Regionalfaktor ([3], S. 50; gem. § 36 (3) ImmoWertV) x 1,00
NHK 2010 (Gebdudetyp 1.01) = 1.045,35
rd. 1.045,00

Bei Gebdauden mit ausgebautem Dachgeschoss bestimmt sich der Grad der wirtschaftli-
chen Nutzbarkeit des Dachgeschosses insbesondere nach der vorhandenen Wohnflache.
Im Bewertungsfall ist das Dachgeschoss ein Mansardengeschoss, womit gegentiber ei-
nem Satteldach eine hohere Nutzbarkeit des Dachgeschosses vorliegt. Mithin ist ein Zu-
schlag zum Kostenkennwert begriindet. Der Zuschlag wird unter Riickgriff auf das Stan-
dardmodell der AGVGA NRW (Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden der Gutachteraus-
schiisse in Nordrhein-Westfalen)! bestimmt; hier existieren zwar keine Anpassungsfak-
toren fir Mansardendacher, aber allg. fur die Bericksichtigung des Grades der Nutzbar-
keit des Dachgeschosses (Drempel).

Zwar ist das Mansardendach bereits Gber die Wahl der Standardstufe 4 erfasst, aller-

dings ohne Wirkung auf den Grad der wirtschaftlichen Nutzbarkeit des Dachgeschosses.
Die Standardstufe 4 bezieht sich auf "z. B. Mansarden-, Walmdach", wobei beide Dach-
formen sehr unterschiedliche Wirkungen auf die Nutzbarkeit des Dachgeschosses haben.

$3: Baupreisindex (§ 36 (2) ImmoWertV)

Die Anpassung der NHK aus dem Basisjahr an die allgemeinen Wertverhaltnisse am WST
erfolgt mittels des Verhaltnisses des Baupreisindexes am WST und im Basisjahr (100).
Der vom Statistischen Bundesamt veroffentlichte Baupreisindex fiir konventionell ge-
fertigte Wohngebdude im Neubau betragt zum WST 188,4 ([4], Basisjahr 2010).

11 https://www.boris.nrw.de/boris-nrw/?lang=de

]
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S4: Gesamt-/ Restnutzungsdauer (§ 4 ImmoWertV)

Mit Gesamtnutzungsdauer (GND) ist die wirtschaftliche GND gemeint - nicht die tech-
nische Standdauer, die wesentlich langer sein kann. Sie ergibt sich nach Maligabe von
§ 12 (5) Satz 1 ImmoWertV entsprechend Anlage 1 ImmoWertV mit 80 Jahren (E/ZFH).

Als Restnutzungsdauer (RND) wird die Anzahl der Jahre angesetzt, in denen die bauli-
chen Anlagen bei ordnungsgemaRer Unterhaltung und Bewirtschaftung voraussichtlich
noch wirtschaftlich genutzt werden kdnnen. Sie ist demnach entscheidend vom wirt-
schaftlichen, aber auch vom technischen Zustand des Objekts, nachrangig vom Alter
des Gebdudes bzw. der Gebdudeteile abhangig. Durchgefiihrte Instandsetzungen und
Modernisierungen oder unterlassene Instandhaltungen oder andere Gegebenheiten
kénnen die Restnutzungsdauer verlangern oder verkirzen??.

Die rechnerische Ermittlung der RND ist infolge des Baualters und der durchgefiihrten
oder als bereits durchgefiihrt unterstellten Modernisierungen nicht sachgemaR. Statt-
dessen wird die RND nach der Punktrastermethode gem. SW-RL, Anlage 4 ermittelt.
Zur Ermittlung der RND werden die wesentlichen Modernisierungen bzw. die historisch
bereits gegebenen, zeitgemalken Ausstattungen in ein Punktraster eingeordnet:

ModernisierungsmaBnahmen Punkte
max. | vorh. |unterst.
Dacherneuerung inklusive Verbesserung der Warmedammung 4 1,00 3,00
Modernisierung der Fenster und AuBentiiren 2 0,00 2,00
Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, Gas, Wasser, Abwasser) 2 0,00 2,00
Modernisierung der Heizungsanlage 2 0,00 2,00
Warmedammung der Aullenwéande 4 0,00 4,00
Modernisierung von Badern 2 0,00 2,00
Modernisierung des Innenausbaus, z.B. Decken, Fuboden, Treppen 2 0,00 2,00
Wesentliche Verbesserung der Grundrissgestaltung 2 1,00 0,00
Summe 20,00 2,00 | 17,00
19,00

19,00 Modernisierungspunkte entsprechen dem Standard "umfassend modernisiert
(18 bis 20 Punkte)".

Bei der Punktrastermethode ist auch das Baujahr bzw. die GND von Bedeutung. Fiir
Gebdude, deren GND bei Modernisierung bereits abgelaufen ist, ermittelt sich eine ge-
ringere RND als flir Gebaude, die vor Ablauf der GND modernisiert werden.

Bei 19,00 Modernisierungspunkten, 80-jahriger Ublicher GND und liber 80-jahrigem
Baualter ergibt sich die modifizierte RND gerundet mit 55 Jahren.

S5: Alterswertminderung (8§ 38 ImmoWertV)

Die Alterswertminderung ist unter Bericksichtigung des Verhaltnisses der RND zur GND
gleichméaRig / linear vorzunehmen.

1286 (6) ImmoWertV: "... durchgefiihrte Instandsetzungen oder Modernisierungen oder unterlassene Instandhal-
tungen oder andere Gegebenheiten kdnnen die Restnutzungsdauer verlangern oder verkiirzen. Modernisierungen
sind beispielsweise MaRnahmen, die eine wesentliche Verbesserung der Wohn- oder sonstigen Nutzungsverhalt-
nisse oder wesentliche Einsparungen von Energie oder Wasser bewirken."

[
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S6: Besondere Bauteile / Einrichtungen (§ 36 (2) ImmoWertV)

Besondere Bauteile / Einrichtungen und sonstige Vorrichtungen (s. Abschnitt 4.4.1) sind
durch Zu- oder Abschlage zu berticksichtigen, soweit es dem gewdéhnlichen Geschafts-
verkehr entspricht.

GemalR der anzuwendenden Wertermittlungsmethodik des Gutachterausschusses ([3],
S. 50 ff.) ist der "Wertansatz fur bei der BGF-Berechnung nicht erfasste Bauteile" nicht
oder pauschal anzusetzen: "kein gesonderter Ansatz - Anlagen sind im Uiblichen Umfang
im Sachwert enthalten; im Einzelfall pauschaler Ansatz". Ublicherweise werden 2 bis 8 %
des Zeitwerts vom Normgebaude fiir besondere Bauteile / Einrichtungen veranschlagt.

Im Wert des Wohngebaudes nicht enthaltene besondere Bauteile / Einrichtungen exis-
tieren im Bewertungsfall nicht.

S7: Anbau

Der Wert wird mittels Herstellungs-/ Zeitwertzuschlag nach den in der ImmoWertV an-
gegebenen Herstellungskosten (NHK 2010) veranschlagt (s. Erlduterung S2); Gebaude-
standard (fiktiv nach Sanierung) und Nutzungsdauern werden analog dem Hauptge-
baude angesetzt:

Bruttogrundflache (s. Abschnitt 4.4.2) 51 m?

NHK 2010, Gebaudetyp 1.03, Standardstufe wie Hauptgebaude, rd. 1.054,00 Euro/m?
zeitliche Anpassung (Baupreisindex, s. 0.) 1,884
Alterswertminderung (55 J. Rest-/ 80 J. Gesamtnutzungsdauer) 0,688

Zeitwert 69.675,50 Euro

X X X

S8: Nebengebaude

Die Nebengebdude sind ruinds und insoweit nicht werthaltig. Andererseits besteht kein
zwingendes Abbruchgebot oder eine Gefahr fir die 6ffentliche Sicherheit. Im gewdhn-
lichen Geschaftsverkehr sind solche Baukorper ohne messbaren Werteinfluss, wenn-
gleich v. a. mit Bezug auf die Dachpappe erhéhte Beseitigungskosten anfallen. Aus die-
sen Griinden werden die Nebengebadude nicht explizit beachtet.

S9: AuBRenanlagen (§ 37 ImmoWertV)

§ 37 sieht die Wertermittlung von AuBenanlagen nach Erfahrungsatzen oder gewdhnli-
chen Herstellungskosten vor. AuBenanlagen sind nur explizit zu berticksichtigen, "soweit
die Anlagen wertbeeinflussend sind und nicht bereits anderweitig erfasst wurden".

Entsprechend der maligeblichen Wertermittlungsmethodik des Gutachterausschusses
[3] ist der Wertansatz fiir AuBenanlagen pauschal mit 2 bis 10 % der Herstellungs-/ Ge-
bdaudewerte anzusetzen.

Im Bewertungsfall wird der Anteil der AuBenanlagen am Gesamtgrundstiick (fiktiv nach
Sanierung) als Gblich angenommen; die AufRenanlagen werden deshalb nach Umfang
und fiktiven Zustand mit 6,0 % des Herstellungs-/ Gebaudewerts bericksichtigt:

]



Dipl.-Ok. Christoph Herzog T-24/49, Schmannewitz
. Markt 5, 04860 Torgau / Elbe 456 K 139/24 Abschnitt 5

Herstellungs-/ Gebdudewerte 352.770,31 Euro
prozentuale Schatzung: 6 % X 0,06
Wert der AuBRenanlagen = 21.166,22 Euro

$10: Sachwert-Marktanpassungsfaktor (SWF, §§ 21 (3) und 39 ImmoWertV)

Ziel aller in der ImmoWertV beschriebenen Wertermittlungsverfahren ist es, den Ver-
kehrswert, d. h. den am Markt durchschnittlich (d. h. am wahrscheinlichsten) zu erzie-
lenden Preis zu ermitteln. Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis "vorlaufi-
ger Sachwert" ist in aller Regel nicht mit hierfiir gezahlten Marktpreisen identisch. Des-
halb muss das Rechenergebnis "vorlaufiger Sachwert" an den Markt, d. h. an die fir ver-
gleichbare Grundstiicke realisierten Kaufpreise angepasst werden. Dies erfolgt mittels
Marktanpassungsfaktor / Sachwertfaktor (§ 193 (5) BauGB).

Entsprechend den vom Gutachterausschuss Nordsachsen abgeleiteten Sachwert-Markt-
anpassungsfaktoren ist der vorldufige Sachwert wie folgt anzupassen ([3], S. 50 ff., Be-
richtszeitraum 2022/2023):

Bodenwertniveau Gleichung SWF

bis 45,00 Euro/m? 27,085 x (391.429,53 Euro) 268 = 0,86

von 46,00 bis 75,00 Euro/m? 45,903 x (391.429,53 Euro) 0302 = 0,94
von 76,00 bis 105,00 Euro/m? 32,799 x (391.429,53 Euro) 0?73 = 0,98
von 106,00 bis 135,00 Euro/m? 33,575 x (391.429,53 Euro) 0270 = 1,04
ab 136,00 Euro/m? 5,9524 x (391.429,53 Euro) 0130 = 1,12

Diese Faktoren sind fir nach 1990 errichtete und frei stehende Einfamilienhduser abge-
leitet worden, und zwar in der BRW-Kategorie "bis 45,00 Euro/m?" fur das

= BRW-Niveau 10,00 bis 45,00 Euro/m? (& 28,00 Euro/m?) und

= Baujahr 1992 bis 2021 (& 2000).

Das Bewertungsobjekt ist

* in der BRW-Kategorie "bis 45,00 Euro/m?" im Wesentl. durchschnittlich aufgestellt.

= ein Altbau (Bj. um 1936, Anbau aus der DDR). Altbauten erfiillen nicht in gleichem
Male die Anforderungen an modernes / zeitgemaRes Wohnen, wie 1993 bis 2017
(& 2000) hergestellte EFH.

Das Bewertungsobjekt weist eine Wohnflache von (96 m? Hauptgebaude zzgl. 18 m?
Anbau) = 114 m? auf.

Andere Sachwertfaktoren (z. B. fiir vor 1990 errichtete Gebaude) werden nicht bereit-
gestellt.

Objektart- und standortabhéangig sind die Immobilienpreise bis zur ersten Jahreshalfte
des Jahres 2022 stark gestiegen. Seither ist nicht nur das Kaufgeschehen betrachtlich
zuriickgegangen, sondern auch das Preisniveau gesunken. Als Ursache wird die allgem.
Zurlickhaltung der Akteure wg. Inflationsangst resp. bereits steigender Zinsen sowie
die Rohstoff- und Energiekrise angefiihrt. Fiir den ortlichen Grundstiicksmarkt liegen
keine diesbeziiglichen geeigneten Veroffentlichungen vor, weshalb exemplarisch auf
den Preisindex fir Ein- und Zweifamilienhduser Deutschland [5] verwiesen wird:

[
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Preisindizes flir Ein- und Zweifamilienhauser (Destatis)

200,0 Metropolen

175,0 e Kreisfreie GroRstadte

stadtische Kreise
150,0
landl. Kreise m. Ver-
125,0 dichtungsansatzen
e diinn besiedelte
landliche Kreise

100,0

VT IV T IV v ey e iy e v v i

2016 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 @ 2023 2024

Die Immobilienmarktentwicklung ist standort- und objektabhangig. In der Tagespresse
werden meist die Metropolen und nur Teilmarkte reflektiert; in jingerer Zeit wird zu-
dem davon berichtet, dass die Preisriickgange ein Ende gefunden haben. Allerdings lie-
gen keine empirischen Daten fiir den 6rtlichen und sachlichen Grundstiicksmarkt vor.

Deshalb wird der SWF auf volle fiinf Prozentpunkte i. S. d. § 7 (2) ImmoWertV zum WST
wie folgt geschatzt:

SWF gem. Grundstiicksmarktbericht

(BRW-Kategorie "bis 45,00 Euro/m?", Neubau, frei stehend) 0,86
Objektkriterien (fEFH, Altbau, wirtsch. Wertminderungen, fiktiv saniert,

114 m? WFL) + -0,10
Lagekriterien (lageangepasster BRW 35,00 Euro/m?) + 0,00
zeitliche Entwicklung ggli. Berichtszeitraum 2022/2023 + -0,02
SWF Bewertungsobjekt = 0,74

rd. 0,75

S11: Besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale (§ 8 (3) ImmoWertV)

Besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale (z. B. Abweichungen vom norma-
len baulichen Zustand oder der marktublich erzielbaren Miete) sind, soweit dies dem
gewobhnlichen Geschaftsverkehr entspricht, durch marktgerechte Zu- oder Abschlage
oder in anderer geeigneter Weise zu berlicksichtigen.

= Sanierung: In der Wertermittlung wurde mit Auswirkung auf die NHK und die RND
von einem instand gesetzten und modernisierten Wohnhaus mit mittleren bis geho-
benem Ausstattungsstandard i. S. d. NHK 2010 ausgegangen. Baualtersiibliche Bau-
mangel /-schdden, verdeckte Baumangel /-schdaden oder Bauméngel /-schdaden de-
ren Beseitigung technisch nicht mehr moglich ist bzw. aus technischer Sicht unver-
haltnismaRig hohe Aufwendungen erfordern, sind hier nicht erfasst (z. B. tGbliche
Mauerwerksfeuchte im KG).

]
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Ausdrucklich wird betont, dass aufgrund der starken Nassebelastung im Kellerge-
schoss verdeckte Baumangel /-schaden denkbar sind. Solche sind zusatzlich zu der
hier ermittelten Wertminderung zu beachten.

Die hierfir erforderlichen Kosten (orientierend an [7]) und der Werteinfluss werden
wie nachstehend angehalten®3. Sanierungskosten sind nur in der Hohe anzusetzen,
wie sie bei der Kaufpreisbildung durchsetzbar sind, d. h. Sanierungskosten sind nicht
identisch mit der durch den Sanierungsbedarf bedingten Wertminderung (Kosten #
Wert). Bspw. urteilt das Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Urteile vom 10.06.2015,
Az.3K3151/13 und 3248/11):

"5. Die Ermittlung der Wertminderung wegen Bauméangeln und Bauschdaden nach den am Wert-
ermittlungsstichtag dafiir aufzubringenden Kosten ist zwar eine von der Rechtsprechung grund-
satzlich anerkannte Methode; gleichwohl darf diese Wertminderung nicht mit den Schadensbe-
seitigungskosten gleichgesetzt werden. Diese Kosten kénnen allenfalls einen Anhaltspunkt fir
die Wertminderung geben ..."

Daher ist grds. eine Marktanpassung der Sanierungskosten erforderlich, die sich i. d.
R. in Abhdngigkeit der Lage sowie Kostenhdhe bzw. des Sanierungsumfangs ergibt
[10]. Im hochpreisigen Segment (knappe Angebote, groBe Nachfrage) flieRen die Sa-
nierungskosten deutlich vermindert in den Kaufpreis ein, wobei andererseits im nie-
drigpreisigen Markt haufig weniger aufwandig und auch in Eigenleistung saniert
wird. Des Weiteren wird eine Abhangigkeit zwischen den Marktanpassungsfaktoren
fiir die Sanierungskosten und der absoluten Hohe der Sanierungskosten gesehen; bei
geringem Sanierungsaufwand flieRen die Kosten eher unangepasst ein.

Abbruch-/ Rohbauarbeiten (85 Euro/m? NFL; 200% wg. starker
Nassebelastung und Erfordernis der Trockenlegung) 170,00 Euro/m?
Zimmererarbeiten (35 Euro/m? NFL; 100%) 35,00 Euro/m?
Dachdeckerarbeiten (80 Euro/m?2 NFL; 75%) 60,00 Euro/m?
Putzarbeiten, Trockenbau (160 Euro/m? NFL; 100%) 160,00 Euro/m?
Fliesenarbeiten (40 Euro/m? NFL; 100%) 40,00 Euro/m?
Estricharbeiten (35 Euro/m? NFL; 100%) 35,00 Euro/m?
Schreinerarbeiten (65 Euro/m? Nutzfliche; 100%) 65,00 Euro/m?
Schlosserarbeiten (25 Euro/m? Nutzflache; 100%) 25,00 Euro/m?
Fenster (120 Euro/m? NFL; 100%) 120,00 Euro/m?
Malerarbeiten (120 Euro/m? NFL; 100%) 120,00 Euro/m?
Bodenbelagsarbeiten (35 Euro/m?2 NFL; 100%) 35,00 Euro/m?
Heizungsinstallation (75 Euro/m? NFL; 90%) 67,50 Euro/m?
Sanitarinstallation (90 Euro/m? NFL; 100%) 90,00 Euro/m?
Elektroinstallation (90 Euro/m? NFL; 100%) 90,00 Euro/m?
AuRenanlagen (50 Euro/m? NFL; 100%) 50,00 Euro/m?
Summe 1.162,50 Euro/m?
Nutz-/ Wohnflache (s. Abschnitt 4.4.1 f.; inkl. Anbau), rd. 114 m?
Baukosten (Preisstand 11/2014 = 109,2; 2010 = 100) 132.525,00 Euro

+ 4+ + + + + F F + + + + + o+

X

13 Die Kosten werden allein aufgrund Inaugenscheinnahme beim Ortstermin und ohne differenzierte Vorplanung /
Kostenschatzung angesetzt. Der Bewertungssachverstandige kann die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur
Herstellung eines normalen Bauzustandes nur liberschlagig schatzen, da nur zerstorungsfrei / augenscheinlich un-
tersucht wird und grundsétzlich keine Bauschadens-/-mangelbegutachtung erfolgt. Im Rahmen dieses Gutachtens
konnen keine fir eine detaillierte Kostenzusammenstellung der erforderlichen Arbeiten notwendigen Planungsleis-
tungen erbracht werden. Es wird empfohlen ggfl. vertiefende Untersuchungen anstellen zu lassen.

[
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Baunebenkosten (gem. [7]) x 1,20
Baupreisindex (188,41 (04.12.2024) / 109,2 (11/2014)) X 1,725
Marktanpassungsfaktor x 0,80

Werteinfluss

219.461,40 Euro
rd. 219.000,00 Euro

je 114 m2 WFL ohne Marktanpassung

g

2.406,38 Euro

= Bodenwert Flurstiick 91/6: Das Flurstiick ist bislang nicht in die Sachwertermittlung
eingeflossen und daher zusatzlich zu beachten. Fir das aufstehende Gebaude gelten
die Erlauterungen aus S8, so dass hier lediglich der Bodenwert (2.677,50 Euro; s. Ab-

schnitt 5.4.1) zu addieren ist.

5.5 Ertragswertermittiung

Aus bewertungstheoretischen Griinden ist die Ertragswertermittlung im konkreten Fall
nur anwendbar, wenn notwendige Sanierungsmafnahmen als bereits durchgefihrt un-
terstellt werden (s. Abschnitt 5.1); hiermit verbundene Kosten sind als besonderes ob-

jektspezifisches Grundsticksmerkmal in Abzug zu bringen.

Mietobjekt Anzahl marktiblich erzielbare Einnahmen "
. L Erlauterung
[€/Einh.] [€/mtl.] [€/jahrlich]

EFH-Grdst. 114 m? 10,40 1.185,60 14.227,20 € E1, E2
Rohertrag = 14.227,20 € E2
Bewirtschaftungskosten (Vermieteranteil) - 2.208,74 € E3
jahrlicher Reinertrag = 12.018,46 €
Reinertragsanteil des Bodens

3,7% von 17.493,00 € (LZ xBW) - 647,24 € E4
Ertragsanteil der baulichen Anlagen = 11.371,22 €
Barwertfaktor (gem. Anlage zur ImmoWertV)

bei 3,7% Liegenschaftszinssatz

und 55 Jahren Restnutzungsdauer X 23,363 E5
Ertragswert der baulichen Anlagen = 265.665,81 €
Ertragswert der baulichen Anlagen insges. = 265.665,81 €
Bodenwert + 17.493,00 €
vorlaufiger Ertragswert = 283.158,81 €
bes. objektspezifische Grdst.-merkmale

Sanierung + -219.000,00 € E6

Flurstick 91/9 + 2.677,50 € E6
Ertragswert = 66.836,31 €

Der Ertragswert betragt 66.836,31 Euro.

145, Erlduterung S3.

]
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Erlauterungen zu den Wertansatzen

E1: Nutzflache

Zur Wohnflache s. Abschnitt 4.4.1 (96 m? Hauptgeb&ude zzgl. 18 m? Anbau = 114 m?).
Der Ansatz ist auf volle Quadratmeter gerundet und fiir die Ertragswertermittlung
hinreichend genau.

Die Nebengebaude werden wegen ihres Bauzustands nicht beachtet (s. Abschnitt
5.4.2, Erlauterung S8).

E2: Rohertrag (§ 31 ImmoWertV)

Die Basis fiir die Ermittlung des Rohertrags ist die marktiiblich erzielbare Nettokalt-
miete (NKM); bei den marktiblichen Ertragen handelt es sich um das dem Grundstiick
auf Grundlage der tatsachlichen Verhaltnisse innewohnende, rechtmaRig erzielbare Er-
tragspotential. Diese Ertrage entsprechen der jahrlichen Gesamtmiete ohne samtliche
auf den Mieter zusatzlich zur Grundmiete umlagefdhigen Bewirtschaftungskosten. Sie
wird insbesondere in Abhangigkeit von Art, GrolRe, Ausstattung, Beschaffenheit und
Lage fiir mit dem Bewertungsobjekt vergleichbar genutzte Objekte bestimmt.

Marktiblich erzielbare Ertrage sind die fir die jeweilige Nutzung vergleichbare, durch-
schnittlich erzielte Ertrage. Anhaltspunkte fir die Marktiblichkeit bieten z. B. geeignete
Mietspiegel oder Mietpreisibersichten. Mietspiegel existieren jedoch fir die Gemeinde
Dahlen oder vergleichbare Lagen nicht.

Bei der Ableitung seiner Liegenschaftszinssatze hat der Gutachterausschuss die markt-
Ublich erzielbare NKM landkreisweit fir frei stehende E/ZFH (Bj. nach 1990, Wiederver-
kdufe) und die BRW-Kategorie "bis 45,00 Euro/m?" mit & 8,20 Euro/m? WFL/Monat
(7,50-9,00 Euro/m?) angehalten [3].

Nach Erfahrungswerten des Sachverstdandigen betragen die ortsiiblichen Nettokaltmie-
ten fiir E/ZFH-Grundstiicke im landlichen Bereich des Landkreises Nordsachsen (Bj. n.
1990, ca. 130 m? WFL, Ubliche AuBenfldchen, Terrasse und Pkw-Stellflichen) ca. 6,00
(einfacher Wohnwert) bis 10,00 Euro/m? (sehr guter Wohnwert).

Daher und unter Beachtung der relevanten Mietwerteinflisse (fEFH, Altbau, fiktiv nach
Sanierung mittlerer bis gehobener Standard i. S. d. NHK 2010, fiktiv tibliche AuRenanla-
gen), der Lage und der zeitlichen Entwicklung wird die marktiblich erzielbare NKM fir
eine fiktive WFL von 130 m? mit 10,00 Euro/m? WFL/Monat geschatzt. Infolge der ab-
weichenden Wohnflache ist dieser Ertrag zu modifizieren. Denn i. d. R. fallt die Qua-
dratmetermiete mit steigender Wohnflache. Fir den 6rtlichen Grundstiicksmarkt hat
der Sachverstandige festgestellt, dass die Abhangigkeit der Miethéhe von der Wohnfla-
che im Wesentlichen der in [8], S. 3.25 angegebenen Umrechnungsgleichung entspricht:
UK = 3,6567 x Wohnflache®3%, Demzufolge wird die marktiblich erzielbare Nettokalt-
miete hier wie folgt geschatzt:

UK 'Wohnflache' Bewertungsobjekt (3,6567 x (114 m?)0:305) 0,86

UK 'Wohnfliche' Vergleichsobjekt (3,6567 x (130 m?2)-%305) / 0,83

marktiblich erzielbare NKM Vergleichsobjekt (je m? WFL) x 10,00 Euro

wohnflichenangepasste erzielbare NKM (je m2 WFL) = 10,36 Euro
rd. 10,40 Euro

[
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Dies entspricht einer Nettokaltmiete von 1.185,60 Euro/Monat.

Im Umkreis von 10 km konnten keine Angebotsmieten fir E/ZFH-Grundstilicke (Alt-/
Neubau) recherchiert werden. Der IVD-Immobilienpreisspiegel 2024 [9] enthalt keine
Angaben fiir Dahlen und keine Angaben zu Nettokaltmieten von E/ZFH-Grundstlicken.
Fir Wohnungen in Oschatz werden danach 4,50 bis 7,50 Euro/m? (Altbau / Bestand)
erzielt. Angebots-/ Neuabschlussmieten nicht die Basis der Wertermittlung, sondern
nur Orientierungswerte.

E3: Bewirtschaftungskosten (§ 32 ImmoWertV)

Die Bewirtschaftungskosten (BWK) sind Aufwendungen, die zur ordnungsgemalRen Be-
wirtschaftung des Grundstiicks (Verwaltungs-, Instandhaltungskosten, Mietausfallwag-
nis, Betriebskosten) laufend erforderlich sind. Vom Vermieter zu tragende BWK sind
systemkonform nach MalRRgabe der EW-RL wie folgt anzuhalten [3]:

Instandhaltungskosten: (9,00 Euro/m? x 117,8/77,1 VP| = 13,75 Euro
je m?, rd. (1. Nachkommast.): 13,80 Euro/m?2 x 114 m?), ca. 1.573,20 Euro
Verwaltungskosten (230,00 Euro/Einh. x 117,8/77,1 VPl = 351,41

Euro je Einh., rd. (volle Euro): 351,00 Euro x 1 Einh.), ca. + 351,00 Euro
Mietausfallwagnis (2 % des Rohertrags x 14.227,20 Euro), ca. + 284,54 Euro
Bewirtschaftungskosten = 2.208,74 Euro
vom Rohertrag 2 15,5 %

E4: Reinertragsspaltung (§ 28 ImmoWertV) / LZ (§ 21 (2) ImmoWertV)

Der Reinertrag ist in einen Boden- und Gebdudeanteil aufzuspalten. Bei der Bestimmung
des Bodenverzinsungsbetrages ist nur die der Bebauung zuzurechnende Teilflache (ge-
wichtet nach den anteiligen Rohertragen) maRgebend.

Der Liegenschaftszinssatz (LZ) ist eine RechengrdRe im Ertragswertverfahren. Er ist auf
der Grundlage geeigneter Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinertrage fur
mit dem Bewertungsobjekt hinsichtlich Nutzung und Bebauung gleichartiger Objekte
nach den Grundséatzen des Ertragswertverfahrens als Durchschnittswert abgeleitet.

Entsprechend dem aktuellen Grundstiicksmarktbericht im Landkreis Nordsachsen betra-
gen die Liegenschaftszinssatze fir Grundstiicke mit frei stehenden und nach 1990 errich-
teten Einfamilienhdusern ([3], S. 55 f., Berichtszeitraum 2022/2023):

BRW-Kategorie Anzahl Baujahr WFL RND NKM Lz
[m?] [Jahre] [€/m?] [%]
nsgesamt 20 2003 7142 7 60 7 8,88 73,1
(1992-2021)| (76-263) | (49-79) |(7,50-10,70)| (1,0-6,4)
. 72000 145 758 7 8,20 73,5
bis 45,00 Euro/m* | 31 | 1505 5021)| (93-250) | (4979) | (7.50-9,00) | (1,05.8)
46,00 bis o 2001 142 759 28,71 73,2
75,00 Euro/m? (1992-2016)| (99-216) | (50-73) | (8,50-9,00) | (1,4-6,4)
76,00 bis 16 2007 7136 7 65 9,20 72,9
105,00 Euro/m? (1995-2019)| (76-263) | (53-76) (1,6-4,4)
106,00 bis 1 72003 7141 761 79,78 @29
135,00 Euro/m? (1992-2017)| (96-190) | (50-74) |(9,00-10,70)| (2,4-4,1)
2007 7153 7 64 10,70 72,3
ab136,00 Euro/m* | 5 | 1959 5018)| (97-203) (56-76) (1,8-2,9)

]
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Liegenschaftszinssatze fiir dltere Baujahre sind nicht veroffentlicht.

Der Ableitung der Liegenschaftszinssatze lag die gleiche Stichprobe zugrunde, wie die fur
die Ableitung der Sachwertfaktoren (s. Abschnitt 5.4, Erlauterung S10).

Liegenschaftszinssatze kdnnen in Abhangigkeit lage- und objektbezogener Kriterien mit
Ab- oder Zuschlagen versehen werden, und zwar insb. wie folgt (z. B. [6], S. 1701 f.):

Abschlag vom Liegenschaftszinssatz | Zuschlag zum Liegenschaftszinssatz
Lagekriterien

= geringes / besonders geringes wirtschaftli- = erhohtes / besonders hohes wirtschaftliches

ches Risiko des Objekts Risiko des Objekts
= stadtisches Gebiet = |andliches Gebiet
= grofRe Nachfrage = geringe Nachfrage
= wachsende Bevolkerung = abnehmende Bevdlkerung
" U.a.m. = u.a.m.

Objektkriterien

= besonders geringes Leerstandsrisiko = besonders erhdhtes Leerstandsrisiko
= bhesonders kleine Wohn-/ Nutzflache = besonders groRe Wohn-/ Nutzfliche
= geringe Restnutzungsdauer = |ange Restnutzungsdauer
= besonders niedrige Nettokaltmiete = besonders hohe Nettokaltmiete
= gute Vermietbarkeit = schlechte Vermietbarkeit
" U.a.m. = u.a.m.

Zur zeitlichen Preisentwicklung im Immobiliensektor siehe die Ausfiihrungen zum Sach-
wertfaktor (s. Abschnitt 5.4, Erlauterung S10).

Der LZ wird i. S. d. § 7 (2) ImmoWertV in diesem Fall objekt-, lage- und zeitbezogen wie
folgt geschatzt; diese Kriterien sind auch mietwertrelevant:

Liegenschaftszinssatz, i. M. (BRW-Kategorie bis 45,00 Euro/m?, Bj. 1993 bis
2017 (& 2000), fE/ZFH, & 8,20 Euro/m? NKM) 3,5%
Objektkriterien (fEFH, Altbau, wirtsch. Wertminderungen, fiktiv saniert, 114 m?

WFL, 10,40 Euro/m? NKM, 55 J. RND) + 0,1%
Lagekriterien (lageangepasster BRW 35,00 Euro/m?) + 0,0 %
zeitliche Entwicklung ggli. Berichtszeitraum 2022/2023 + 0,1%
angepasster Liegenschaftszinssatz = 3,7%

E5: Restnutzungsdauer (§ 4 ImmoWertV) / Barwertfaktor (§ 34 ImmoWertV)
Aufgrund der Verfahrenskonformitat s. Abschnitt 5.4, Erlauterung S4.

Der Ertrag der baulichen Anlagen ist mit dem sich aus der ImmoWertV ergebenden
Barwertfaktor (in Abhdngigkeit des LZ und der RND) zu kapitalisieren.

E6: Besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale (& 8 (3) ImmoWertV)

Aufgrund der Verfahrenskonformitat s. Abschnitt 5.4, Erlauterung S11.
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5.6 Wiirdigung der Verfahrensergebnisse

Die Verfahrensergebnisse fallen wie folgt aus:

Bj. Grdst.fl. | WFL Verfahrensergebnisse BW-Anteil
[m?] | [rd. m?] [Euro] [Euro/m? WFL] [%]
Sachwert 77.249,65 677,63 26,11
um 1936 /

vorl. Sachwert um 1980 / 565 114 293.572,15 2.575,19 6,87
Ertragswert 1988 66.836,31 586,28 30,18
vorl. Ertragswert 283.158,81 2.483,85 7,12

Der Ertragswert stltzt den Sachwert.

5.6.1 Auskunft aus der Kaufpreissammlung

Der Sachwert (77.249,65 Euro, Ist-Zustand) ordnet sich in das vom Gutachterausschuss
in der betreffenden Lage registrierte Kaufgeschehen (s. Abschnitt 5.3.1) ein; das ist ob-
jekt-, lage- und zeitbezogen plausibel:

Vergleichspreise und Verfahrensergebnis
200.000
4
150.000 12 8
o 7
S 100.000 -
o 6
2 5
50.000
0
07/21 12/21 07/22 01/23 07/23 01/24 07/24 01/25 07/25
Vergleichspreise Sachwert
eigene Grafik ——

Ein belastbarer Vergleich der Kaufpreise mit dem Bewertungsobjekt ist nicht moglich,
da die Kaufpreise nicht hinreichend differenziert bekannt sind. Alle Vergleichspreise gel-
ten fir teilsanierte Objekte, deren Sanierungsumfang haufig sehr unterschiedlich ist.

Kauffall Nr. 4 und 5 erscheinen nicht in die vorgegebene Baujahresklasse zu passen,
sondern alter zu sein. Kauffall Nr. 3 und 8 erscheinen gut zum Vergleich geeignet, wo-
bei Kauffall Nr. 8 besser saniert als das Bewertungsobjekt erscheint.

=]
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5.6.2 Grundstiicksmarktbericht

Im aktuellen Grundstiicksmarktbericht ([3], S. 44 ff.) sind Faktoren zum Preisniveau fir
E/ZFH-Grundstlicke im Berichtszeitraum 2022/2023 veroffentlicht. Hiernach ergibt sich
in der BRW-Kategorie bis 45,00 Euro/m? folgendes, auf die Wohnflache bezogenes

Preisniveau:

San.-grad, Anzahl Grundstiicksflache Wohnfldiche Kaufpreis in Euro
Baujahr  Kauffalle inm? inm? pro m? Wohnflache
Min. Max. Mittel Min. Max. \ Mittel Min. Max. Mittel

unsaniert

bis 1945 60 70 | 2.804 781 60 240 115 49 | 1.067 348

1946-1990 8 630 | 1.432 985 75 152 113 184 833 478
teilsaniert

bis 1945 119 110 | 3.200 911 50 420 137 203 | 1.779 860

1946-1990 54 246 | 3.061 | 1.200 65 224 116 324 | 1.927 | 1.152
saniert

bis 1945 22 310 | 2.038 | 1.037 84 297 154 779 | 2.747 | 1.797

1946-1990 16 460 | 3.524 | 1.169 70 183 124 | 1.333 | 3.986 | 2.217

Der Sachwert (ca. 678 Euro/m? WFL, Ist-Zustand) fallt in die angegebene Spanne der teil-
sanierten und vor 1945 errichteten Objekte. Das Ergebnis ist objekt- (umfassender Sa-
nierungsbedarf), lage- und zeitbezogen insoweit plausibel.

Der vorldufige Sachwert (ohne besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale)
fallt mit 2.575 Euro/m? WFL in die Preisspanne der vor 1945 mit sanierten E/ZFH bebau-
ten Grundstiicke. Das Ergebnis ist auch insoweit begriindet.
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5.7 Verkehrs-/ Marktwert

Der Sachwert betragt 77.249,65 Euro, der Ertragswert 66.836,31 Euro. Die Verkehrs-
wertableitung erfolgt entsprechend der gewohnlichen Preisbildungsmechanismen und
der zur Verfiigung stehenden Daten anhand des Sachwerts (s. Abschnitt 5.1).

Der Verkehrs-/ Marktwert (o. dingliche Lasten aus Abt. Il und ohne mégliches Zubehor)
wird daher wie folgt geschatzt:

Heideweg 8, 04774 Dahlen / Schmannewitz

Grundbuchamt: Torgau

Grundbuch: Schmannewitz

Blatt: 56

BV-Nr.: 1

Gemarkung: Schmannewitz

Flursttick: 89 (Gebaude-/ Freifliche, Heideweg 8, 490 m?)

91/6 (Gebiude-/ Freifliche, 75 m?)

Wertermittlungs-/
Qualitatsstichtag: 04.12.2024

Verkehrs-/ rd. 77.000,00 Euro
Marktwert: (i. W. siebenundsiebzigtausend Euro)

zur Beachtung:

= Residualwert in Abhangigkeit der Sanierungskosten
= ohne mogliche verdeckte Baumangel /-schaden

= ohne dingliche Lasten (S. 13 ff.)

= ohne mogliches Zubehor (S. 33)

Der Verkehrswert unterliegt einer marktiblichen Streuung, ohne dass dies auf be-
stimmte EinflUsse zurickzufuhren ist. Im gewohnlichen Geschéaftsverkehr spielen regel-
maRig Zufalligkeiten eine Rolle (z. B. subjektive Betrachtungen, Verhandlungsgeschick).
MaRstab der Verkehrswertermittlung kann demnach nicht der héchste und auch nicht
der niedrigste Preis innerhalb dieses Streuungsbereichs sein. Die Ermittlung einer Ver-
kehrswertspanne ist nicht zugelassen (§ 194 BauGB).

]
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6 Mogliche Wertminderungsbetrage (Abteilung Il)
6.1 Nr. 1 (Wasserleitungsrecht)

Das Grundsttick ist mit einem Wasserleitungsrecht belastet; zur Ausgestaltung des
Rechts siehe Abschnitt 3.2. Das Recht wird offenkundig nicht mehr ausgeiibt (s. Ab-
schnitt 3.2), ist aber nach wie vor im Grundbuch eingetragen.

Wertminderungsbetrage kdnnen nicht aus Grundstiickskaufpreisen des Marktgesche-
hens ermittelt werden, da fir Dienstbarkeiten kein gewohnlicher Geschéaftsverkehr
existiert. Wertminderungsbetrége orientieren sich regelmaRig an den aus den Dienst-
barkeiten resultierenden Nutzungsbeeintrachtigungen der betroffenen Grundstiicks-
teilflaichen und des Restgrundstiicks.

Leitungsrechte wirken sich i. d. R. negativ auf den Grundstlickswert aus, da sie die Be-
nutzung des Grundsttlicks einschranken. Diese Einschrankung kann baulicher Art sein
oder weniger gravierend darin bestehen, sich zu einem sein Grundstlick betreffendem
Handeln, Unterlassen oder Dulden zu verpflichten (keine tiefwurzelnden Gehdlze anzu-
pflanzen oder sonstige Einwirkungen vorzunehmen, die den Bestand, den Betrieb oder
die Unterhaltung der Anlagen beeintrachtigen oder gefdhrden).

Fiir die hier vorgetragene Leitung wird vermutet, dass sie die bauliche Ausnutzbarkeit
in Bezug auf das unbebaute Grundstiick und bauliche Anlagen mit eigenen Abstands-
flachen i. S. d. SachsBO nicht oder nicht wesentlich beschrankt, da sie wohl in der regu-
laren Abstandsflache zum Nachbargrundstiick Flurstlick 87 liegt. Mithin ergibt sich eine
bauliche Einschrankung nur in Bezug auf in Abstandsflachen zuldssige Bauwerke. AulRer-
dem bestehen Beschrankungen wg. Anpflanzungen etc.

Einflisse auf das Restgrundstiick bestehen nicht oder sind vernachldssigbar. Eine Ent-
schadigungsrente ist nicht vereinbart.

Der Wertminderungsbetrag wird daher wie folgt empfohlen:

Wertminderung der beanspruchten Flache

= angepasster Bodenrichtwert (s. Abschnitt 5.4.1): 35,70 Euro/m?

= beanspruchte Flache (s. Abschnitt 3.2): nicht aktenkundig, psch.
2,0mx35m=70m?

= Wertabschlag ([6], S. 3073): Wohnen, ohne maRgebliche Beein-
trachtigung, 5 bis 20 %; 10 %

= 35,70 Euro/m? x 70 m?x 0,10 249,90 Euro
Wertminderung des Restgrundstiicks + 0,00 Euro
Barwert der Entschadigungsrente - 0,00 Euro
Wertminderungsbetrag = 249,90 Euro

rd. 250,00 Euro
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6.2 Nr. 2 (Wasserentnahmerecht aus dem Brunnen und Wasserleitungsrecht)

An dem Grundstiick lastet das Recht fiir einen Nachbarn, eine Wasserleitung betreiben
zu durfen und den auf dem Bewertungsobjekt befindlichen Brunnen zu nutzen; zur Aus-
gestaltung des Rechts siehe Abschnitt 3.2. Das Recht wird nicht erkennbar ausgelibt (s.
Abschnitt 3.2).

Im Ggs. zum Wasserleitungsrecht aus Abt. 1I/1, das eher passiver oder hintergrindiger
Natur ist, sind tatsachlich spiirbare / aktive Mitbenutzungen individueller Wohngrund-
stiicke durch fremde Dritte i. d. R. unerwiinscht. Dies mag im vorliegenden Fall nicht of-
fenkundig vorliegen und auch zukiinftig wenig wahrscheinlich sein, da der Beglnstigte
im Ggs. zum Zeitpunkt der Grundbucheintragung heute lber einen Wasseranschluss
verfligen wird, jedoch besteht das Recht nach wie vor. D. h. auch wenn die aktuelle
Bedeutung streitbar sein mag, wird allein die Beflirchtung der Wiederaufnahme des
Rechts zu Preisabschlagen im gewohnlichen Verkehr fiihren.

Wertminderungsbetrage konnen nicht aus Grundstlickskaufpreisen des Marktgesche-
hens ermittelt werden, da fir Dienstbarkeiten kein gewohnlicher Geschéftsverkehr
existiert. Wertminderungsbetrdge orientieren sich regelmaRig an den aus den Dienst-
barkeiten resultierenden Nutzungsbeeintrichtigungen der betroffenen Grundstlicks-
teilflaichen und des Restgrundstiicks.

In diesem Fall wird die Ermittlung eines Wertminderungsbetrags (iber Abschlage auf
betroffene und nicht betroffene Grundstiicksteilflichen nicht fir sachgemal gehalten,
da die Mitbenutzung eine vielmehr direkte Auswirkung auf das Grundsttick hat. Im
Sinne der Bestrebung auf Loschung des Rechts wird der Minderungsbetrag an den
Kosten hierfiir bemessen, wobei hier aufgrund der Ndhe zum FlieRgewasser Dahle und
der auslaufenden Hanglage kein Tiefbrunnen erforderlich sein wird.

Der Wertminderungsbetrag wird daher orientierend an den Kosten eines Brunnenersat-
zes (auf dem beglinstigten Grundstiick) und der Grundbuchkorrektur ohne differen-
zierte Ermittlungen mit rd. 2.500,00 Euro empfohlen.

6.3 Ifd. Nr. 7 (ZV-Vermerk)

Zwangsvollstreckungsvermerke sind Sicherungsmittel eigener Art und keine Dienstbar-
keiten. Sie beschranken die Verfligungsgewalt des Eigentlimers Uiber sein Grundstiick
und werden in der Wertermittlung grundsatzlich nicht bericksichtigt. Bei Eigentumser-
werb des Erstehers mit Zuschlag werden ZV-Vermerke geldscht.

]
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7 Schlussbemerkung und Unterschrift

Ich versichere das Gutachten unabhdngig, ohne eigenes Interesse am Ergebnis und
nach bestem Wissen und Gewissen erstellt zu haben.

Torgau, den 13.12.2024

Christoph Herzog

Das Gutachten ist nur fur den Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt.
Vervielfaltigung / Verwertung durch Dritte nur mit schriftlicher Genehmigung.

8 Anlagen

Anlage 1 Fotodokumentation (nur AuRenansichten; s. Abschnitt 2.3)

Hinweis: Der Antragsgegner wurde zu Beginn des Ortstermins liber seine
die Besichtigung betreffenden Rechte aufgeklart. Der Erstellung von Foto-
aufnahmen wurde zugestimmt, dagegen der Verwendung im Gutachten (In-
ternet) insoweit widersprochen, wie die Fotos in den Gebduden aufgenom-
men wurden. Die Erkldrung ist u. a. schriftlich dokumentiert.

Anlage 2 Grundrissskizzen (maRstabslos, Herzog)

Anlage 3 Vermessungsverwaltung des Freistaates Sachsen, LRA Nordsachsen
= Liegenschaftskartenausziige, Kennzeichnung des Bewertungsobjekts
= Flurstiicks- und Eigentumsnachweise (anonymisiert)

[
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Abb. 1: Heideweg, Blickrichtung Nordwesten, Kennzeichnung Bewertungsobjekt

Abb. 2: Heideweg, Blickrichtung Stidosten, Kennzeichnung Bewertungsobjekt
(links Flurstiick 91/6 mit Garage, rechts Flurstiick 89 mit Wohnhaus)
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Abb. 3: Flurstick 89, Gebaudeansicht vom Heideweg, im Vordergrund ehem. Gaste-
zimmer (so gen. Garage) mit teileingestiirztem Dach

Abb. 4: Flurstiick 89, Gebaudeansicht vom Heideweg, links der Anbau (so gen. Kohle-
bunker (KG) mit Zimmer (EG)), rechts ehem. Gastezimmer (so gen. Garage)
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Abb. 5: Flurstiick 89,\Gebdudeansicht vom Heideweg, links der Anbau (so gen. Kohle-

bunker (KG) mjit Zimmer (EG)), rechts ehem. Gastezimmer (so gen. Garage)

Abb. 6: Flurstick 89, Gebdudeansicht vom Heideweg, Detail dltere Nasseschaden
einer friheren Dachundichtigkeit (so gen. Kohlebunker (KG) mit Zimmer (EG))
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Abb. 7: Flurstick 89, gartenseitige Gebaudeangicht, links ehem. Gastezimmer (so

gen. Garage)

Abb. 8: Flurstiick 89, gartenseitige Gebdudeansicht, rechts der Anbau (so gen. Kohle-
bunker (KG) mit Zimmer (EG))
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Abb. 9: Flurstlick 89, Garten, Blickrichtung StraRe "Am Mihlgraben"

Abb. 10: Flurstiick 89, Grundstilicksansicht von der StraBe "Am Mihlgraben"
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Abb. 12: Flurstiick 91/6, Ansicht mit Blickrichtung zum Heideweg
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Vermessungsverwaltung desAFrei aates Sachsen Auszug aus dem

Landkreis Nordsachsen NnNiage .

Dr -Belian-Strale 5 g Liegenschaftskataster

04838 Eilenburg Flurstiicks- und Eigentumsnachweis
mit Angaben zu benachbarten
Flurstiicken

Erstelit am 08.11.2024

Flurstiick 89 Gemarkung Schmannewitz (6680)

Gebietszugehdrigkeit: Gemeinde Stadt Dahlen
Landkreis Nordsachsen

Lage: Heideweg 8
Flache: 490 m?
Tatsachliche Nutzung: 219 m? Flache gemischter Nutzung

271 m? Wohnbauflache

Angaben zu Buchung und Eigentum

Buchungsart: Grundstuck

Buchung: Grundbuchamt Torgau
Grundbuchbezirk Schmannewitz (6680)
Grundbuchblatt 56

Laufende Nummer 1

Benutzung nach Mafigabe § 4 der Durchfiihrungsverordnung zum S&chsischen Vermessungs- und Katastergesetz
Die Eigentiimerdaten werden nachrichtlich entsprechend der Mitteilung des zustandigen Grundbuchamtes gefiihrt. Seite 1 von 1
Gefertigt durch: Landkreis Nordsachsen, Dr.-Belian-Stralle 5, 04838 Eilenburg



Landkreis Nordsachsen An a ge 3
Dr.-Belian-Stral’e 5

Flurstlicken

Erstelit am 08.11.2024

Vermessungsverwaltung des Freistaates Sachsen Auszug aus dem
Liegenschaftskataster

04838 Eilenburg Flurstiicks- und Eigentumsnachweis
mit Angaben zu benachbarten

Flurstiick 91/6 Gemarkung Schmannewitz (6680)

Gebietszugehdrigkeit: Gemeinde Stadt Dahlen
Landkreis Nordsachsen

Flache: 75 m?

Tatsachliche Nutzung: 75 m? Wohnbauflache

Angaben zu Buchung und Eigentum

Buchungsart: Grundstuick

Buchung: Grundbuchamt Torgau
Grundbuchbezirk Schmannewitz (6680)
Grundbuchblatt 56

Laufende Nummer 1
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Benutzung nach Mafigabe § 4 der Durchfiihrungsverordnung zum S&achsischen Vermessungs- und Katastergesetz
Die Eigentiimerdaten werden nachrichtlich entsprechend der Mitteilung des zustandigen Grundbuchamtes gefiihrt.
Gefertigt durch: Landkreis Nordsachsen, Dr.-Belian-Stralle 5, 04838 Eilenburg

Seite 1 von 1



	Inhalt
	1 Zusammenfassung
	2 Auftrag und Vorgang
	2.1 Allgemeines
	2.2 Bewertungsobjekt / Grundbuch
	2.3 Ortstermin
	2.4 weitere Anknüpfungstatsachen
	2.5 Verwendete Wertermittlungsliteratur
	2.6 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung

	3 Rechtliche Gegebenheiten
	3.1 öffentlich-rechtliche Gegebenheiten
	3.2 privatrechtliche Gegebenheiten

	4 Tatsächliche Eigenschaften
	4.1 Lage
	4.2 Grundstücksgestalt und Erschließung
	4.3 Nutzung
	4.4 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen
	4.4.1 Hauptgebäude (Einfamilienhaus)
	4.4.2 Anbau (ehem. Kohlebunker, Esszimmer u. a.)
	4.4.3 Nebengebäude
	4.4.4 Außenanlagen und sonstige Anlagen

	4.5 Zubehör und Scheinbestandteile

	5 Verkehrswertermittlung
	5.1 Vorbemerkungen
	5.2 Verfahrenswahl
	5.3 Vergleichswertermittlung
	5.3.1 Vergleichswert aus Kaufpreisen (§ 25 ImmoWertV)
	5.3.2 Vergleichswert aus Vergleichsfaktoren (§ 26 ImmoWertV)

	5.4 Sachwertermittlung
	5.4.1 Bodenwertberechnung
	5.4.2 Sachwertberechnung

	5.5 Ertragswertermittlung
	5.6 Würdigung der Verfahrensergebnisse
	5.6.1 Auskunft aus der Kaufpreissammlung
	5.6.2 Grundstücksmarktbericht

	5.7 Verkehrs-/ Marktwert

	6 Mögliche Wertminderungsbeträge (Abteilung II)
	6.1 Nr. 1 (Wasserleitungsrecht)
	6.2 Nr. 2 (Wasserentnahmerecht aus dem Brunnen und Wasserleitungsrecht)
	6.3 lfd. Nr. 7 (ZV-Vermerk)

	7 Schlussbemerkung und Unterschrift
	8 Anlagen
	5-2-Anlagen.pdf
	0-Deckblatt-#FFC807
	1-0-Fotos
	2-0-Skizze
	3 LKA




